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Tuff Group AG

Konzernbilanz

für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr

Anm. 31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR

AKTIVA

Langfristige Vermögenswerte

Nutzungsrechte an Sachanlagen 3 1.376.295       1.547.189       
Sachanlagen 3 114.612          199.125          

1.490.907       1.746.314       

Kurzfristige Vermögenswerte

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 
sonstige Forderungen 5 14 1.185.563       3.043.410       
Einbehaltene Forderungen 4 -                 1.421.367       
Geleistete Anzahlungen 5.815              7.148              
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 6 129.351          254.957          

1.320.729       4.726.882       

Summe Aktiva 2.811.636       6.473.196       

PASSIVA

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 7 58.974            58.974            
Konzernbilanzverlust (-gewinn) (1.239.573)     32.745            
Rücklage für Währungsumrechnung 8 57.859            32.896            
Rücklage für den umgekehrten Unternehmenserwerb 9 (11.755)          (11.755)          
Eigenkapital insgesamt (1.134.495)     112.860          

Langfristige Schulden

Sonstige Rückstellungen 10 -                 1.840.771       
Latente Steuerschulden 22 -                 20.810            

-                 1.861.581       

Kurzfristige Schulden

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 12 180.365          1.122.373       
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und 
sonstige Verbindlichkeiten 13 14 2.853.996       2.401.168       
Sonstige Rückstellungen 10 901.847          948.436          
Steuerrückstellungen 22 9.923              26.778            

3.946.131       4.498.755       

Verbindlichkeiten insgesamt 3.946.131       6.360.336       

Summe Passiva 2.811.636       6.473.196       



Tuff Group AG

Konzern-Gesamtergebnisrechnung 

für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr

Anm. 2020 2019

EUR EUR

Umsatzerlöse 15 3.766.847       9.407.663       

Betriebliche Erträge

Auflösung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten 10 16 2.182.357       571.261          
Sonstige Erträge 14 17 175.421          56.502            

Betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen für Fremdleistungen (2.035.046)     (4.039.433)     
Personalaufwendungen 18 (995.403)        (1.965.913)     
Abschreibungen auf Sachanlagen und Nutzungsrechte an 
Sachanlagen

3 (117.218)        (125.301)        

Außerplanmäßige Abschreibungen auf Nutzungsrechte an 
Sachanlagen

3 -                 (174.278)        

Abwertungen auf Forderungen 19 (2.752.553)     (1.357.268)     
Sonstige betriebliche Aufwendungen 20 (1.358.964)     (2.650.819)     
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (1.134.559)     (277.586)        

Zinserträge 21 235                 120.559          
Zinsaufwendungen 21 (61.921)          (49.509)          
Ergebnis vor Ertragsteuern (1.196.245)     (206.536)        
Ertragsteueraufwand 22 (76.073)          (35.409)          
Jahresergebnis nach Ertragsteuern (1.272.318)     (241.945)        

Sonstiges Ergebnis:

Posten, die in die Gewinn- und Verlustrechnung 

umgegliedert werden dürfen

Währungsumrechnung 8 24.963            8.360              
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern 24.963            8.360              

Gesamtergebnis (1.247.355)     (233.585)        

Jahresergebnis entfallend auf:

Aktionäre der Muttergesellschaft (1.272.318)     (241.945)        

Gesamtergebnis entfallend auf:

Aktionäre der Muttergesellschaft (1.247.355)     (233.585)        

Ergebnis je Aktie (verwässert/unverwässert)

bezogen auf die Aktien der Tuff Group AG 7 (0,03)              (0,01)              



Tuff Group AG

Konzern-Kapitalflussrechnung

für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr

2020 2019

EUR EUR

Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis vor Ertragsteuern (1.196.245)     (206.536)        
Anpassungen für:

Abschreibungen auf Sachanlagen und Nutzungsrechte an Sachanlagen 3 117.218         125.301         
außerplanmäßige Abschreibungen auf Nutzungsrechte an Sachanlagen 3 (2.064)            174.278         
Wertminderung für einbehaltene Forderungen -                 766.178         
Wertminderung für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.752.553      591.090         
Auflösung von Rückstellungen und abgegrenzten Verbindlichkeiten (2.182.357)     (571.261)        
Zinserträge und -aufwendungen 61.686           (71.050)          

Operativer Cashflow vor Änderungen im Nettoumlaufvermögen (449.209)        808.000         
Veränderungen des Nettoumlaufvermögens:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 355.590         (1.754.219)     
Anzahlungen 765                 22.817           
Zur Sicherheit hinterlegte Bankguthaben -                 4.998.616      
Bruttoverbindlichkeiten gegenüber Kunden aus Auftragsfertigung -                 (5.475.731)     
Sonstige Rückstellungen 10 80.648           516.802         
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 
Verbindlichkeiten 1.317.653      363.823         
Erhaltene Zinsen 235                 120.559         
Gezahlte Zinsen (86.533)          (10.476)          

Mittelzufluss/(abfluss) aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.219.149      (409.809)        
Gezahlte Ertragsteuern (112.118)        (334.155)        
Nettomittelzufluss/(abfluss) aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.107.031      (743.964)        

Cashflow aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Sachanlagen 3 (3.816)            (7.486)            
Netto-Cashflows aus Investitionstätigkeiten (3.816)            (7.486)            

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme von Darlehen 13 102.447         497.774         
Tilgung von Darlehen 12 13 (1.318.388)     (335.098)        
Nettomittelzufluss/(abfluss) aus Finanzierungstätigkeit (1.215.941)     162.676         

Nettoabnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (112.726)        (588.774)        
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Beginn der Periode 254.957         826.537         
Effekte von Umrechnungsdifferenzen in Zahlungsmitteln und 
Zahlungsmitteläquivalenten (12.880)          17.194           

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode 6 129.351         254.957         
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Konzernanhang  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 

 

 
 
 

 
Der beigefügte Anhang ist integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses und im Zusammenhang 
mit diesem zu betrachten. 
 
 

1 Konzernangaben 

1.1 Allgemeines 

Die Tuff Group AG, Frankfurt am Main (im Folgenden als die „Gesellschaft“ bezeichnet”) ist im 
Juli 2018 aus der Umfirmierung der Aktiengesellschaft „Ad Acta“ 182. Vermögensverwaltung ent-
standen, die im Jahr 2015 als Vorratsgesellschaft gegründet wurde. Die Gesellschaft ist seit der 
Umfirmierung und dem Erwerb der Anteile an der Tuff Offshore Engineering Services Pte. Ltd. 
als geschäftsleitende Holding tätig.  
 
Die Gesellschaft hat seit dem 16. Juli 2018 ihren Sitz in Frankfurt am Main. Sie ist beim Handels-
register des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 113072 eingetragen. Die 
Geschäftsadresse ist Marienplatz 2, 80331 München  
 
Berichtswährung ist der Euro (EUR). Die Angaben im Anhang erfolgen entsprechend der jewei-
ligen Information in Euro (EUR). Bilanzstichtag ist der 31. Dezember 2020. 
 
Die Hauptgeschäftstätigkeiten des Konzerns umfassen Engineeringleistungen und die Tätigkeit 
als Generalunternehmer für Infrastrukturprojekte. Neben dem bisherigen Hauptgeschäftsfeld in 
der maritimen Öl- und Gasförderung mit dem Bau bzw. Umbau von schwimmenden Produktions-, 
Lager- und Umschlageinheiten wurde die Tätigkeit des Konzerns in den vergangenen Jahren auf 
landgebundene Infrastrukturprojekte erweitert. Der Hauptsitz der Geschäftstätigkeit ist in 
Singapur. 
 
Der Konzernabschluss wurde vom Vorstand der Tuff Group AG aufgestellt und ursprünglich am 
15. Oktober 2021 vom Aufsichtsrat gebilligt und zur Veröffentlichung freigegeben. Nach 
Feststellung der in Abschnitt 1.7. beschriebenen Falschdarstellung innerhalb der 
Verbindlichkeiten des Konzerns und in der Konzernkapitalflussrechnung wurde der vorliegende 
geänderte Konzernabschluss vom Vorstand aufgestellt und am 15. Dezember 2021 vom 
Aufsichtsrat erneut gebilligt und zur Veröffentlichung freigegeben. 
 
 

1.2 Konzernstruktur 

Die Konzernstruktur der Gruppe ist durch die kapitalerhöhende Einbringung sämtlicher Anteile 
an der Tuff Offshore Engineering Services Pte. Ltd. („Tuff Offshore“), Singapur, in die Tuff Group 
AG entstanden. Die Kapitalerhöhung wurde durch Eintragung in das Handelsregister am 
4. Februar 2019 wirksam. Mit der Übernahme der Anteile wurde die Tuff Group AG das rechtliche  
Mutterunternehmen der Tuff Offshore Engineering Service Pte. Ltd. 
 
Da die Tuff Group AG im Zeitpunkt der Erstkonsolidierung eine Mantelgesellschaft war und 
insoweit keinen Geschäftsbetrieb unterhielt, hat der Vorstand diese Transaktion nicht als 
Unternehmenszusammenschluss im Sinne von IFRS 3 angesehen, da eine Mantelgesellschaft 
kein Unternehmen im Sinne von IFRS 3 und den Anwendungsrichtlinien darstellt.  
 
Die vom Vorstand gewählte Bilanzierung nach IFRS 2 stellt den wirtschaftlichen Wert der Trans-
aktion zutreffend dar, da die Gesellschafter der Tochtergesellschaft durch die Transaktion 
99,875 % des Grundkapitals der Tuff Group AG erworben haben. Dementsprechend werden die 
Vermögenswerte und Schulden des rechtlichen Tochterunternehmens ohne Neuberechnung der 
beizulegenden Werte zum Buchwert in den Konzernabschluss übernommen. Die Höhe der Ge-
winnrücklagen und sonstigen Eigenkapitalposten in der Konzernbilanz entspricht der Höhe die-
ser Posten in der Bilanz der Tuff Offshore vor der Transaktion. Mangels konkreter Vorschriften 
zu solchen Transaktionen ist es anerkannt, diese nach den Grundsätzen für umgekehrte 
Unternehmenserwerbe abzubilden. In der Folge wurde die Tuff Offshore als wirtschaftlicher 
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für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 

 

 
 
 

Erwerber identifiziert und der Konzernabschluss ist somit eine Fortsetzung der Bilanzierung der 
Tuff Offshore. 

 

Nach Abschluss des umgekehrten Unternehmenserwerbs besteht der Konzern aus: 
 
i.    (Mutterunternehmen) Tuff Offshore Engineering Services Pte. Ltd., Singapur, und 
ii.   (Tochterunternehmen) Tuff Group AG, Frankfurt am Main. 
 
Zum 31. Dezember 2020 ist die Tuff Group AG unverändert zu 100 % an der Tuff Offshore En-
gineering Services Pte. Ltd. beteiligt. 
 
 

1.3 Going Concern 

Der Konzern hat im ersten Halbjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von TEUR 13 und einen Verlust 
in Höhe von TEUR 594 erwirtschaftet. Dies resultiert insbesondere daher, dass seit  2020 bedingt 
durch die COVID 19 - Pandemie seitens der potentiellen Auftraggeber geplante Projekte 
verschoben und nur sehr wenige Neu-Projekte in Aussicht gestellt worden sind. Seit Mitte 2021 
sind wieder mehr Projekte von den potentiellen Kunden avisiert worden und die Gruppe befindet 
sich mit mehreren potentiellen Auftraggebern im Gespräch. Für mehrere Projekte wurden Letter 
of Intents vereinbart oder detaillierte Angebote abgegeben. Zum Zeitpunkt der Freigabe dieses 
Konzernabschlusses (15. Oktober 2021) lag noch für keines dieser Projekte ein unterschriebener 
Auftrag vor. 
 
Da es insbesondere dem Großprojektgeschäft immanent ist, dass nicht fortlaufend stets Projekte 
in der Umsetzung sind, und zudem die Projekterwartungen wieder konkretisiert sind, wurde der 
Konzernabschluss der Gesellschaft unverändert unter der Annahme der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufgestellt. 
 
Das Management ist sich der Unsicherheit in Bezug auf die Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit (going concern) bewusst. 
 
 

1.4 Funktionale Währung 

In der Gruppe bestehen zwei funktionale Währungen, da sie aus einer operativen und einer nicht 
operativen Gesellschaft besteht, die jeweils in einem unterschiedlichen wirtschaftlichen Umfeld 
tätig sind. 
 
Die operative Gesellschaft der Gruppe sitzt in Singapur, von wo aus die Gruppe ihr  Geschäft 
betreibt. Da die Gruppe international tätig ist, werden die Aufträge in aller Regel in USD kalkuliert 
und abgewickelt. Damit ist der USD die funktionale Währung der Gesellschaft, auch wenn ein 
großer Teil der Fixkosten Kosten in Singapore Dollar (SGD) anfällt. 
 
Die nicht im Außenverhältnis operative Gesellschaft der Gruppe ist die Tuff Group AG mit Sitz in 
Frankfurt am Main, Deutschland. Hier fallen in erster Linie Kosten in Euro an. Deshalb ist der 
Euro die funktionale Währung dieser Gesellschaft. 
 
Berichtswährung der Gruppe ist der Euro, weil diese in Deutschland im regulierten Markt gelistet 
ist und der Euro die Landeswährung in Deutschland ist. 
 

 

1.5 Segmentberichterstattung 

Als börsennotiertes Unternehmen und Unternehmen von öffentlichem Interesse ist die Tuff 
Gruppe verpflichtet, eine Segmentberichterstattung für operative Segmente in den 
Konzernanhang mit aufzunehmen, wenn es sich um einen Unternehmensbestandteil handelt, 
der zu Umsätzen und Aufwendungen führen kann, dessen Ergebnisse (operative results) von 
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den obersten Entscheidungsträgern zum Zwecke der Erfolgsmessung und Ressourcenallokation 
überwacht werden und für den separate Finanzinformationen vorliegen. 
 
Die Gruppe ist eine Unternehmensgruppe, die Engineering-Projekte in den Bereichen Oil & Gas, 
Infrastructure und erneuerbare Energien durchführt. Die Projekte sind oftmals so groß, dass sie 
die Kapazitäten der Gruppe sehr stark binden, so dass oftmals nur ein oder zwei dieser Projekte 
pro Jahr durchgeführt werden. Aus diesem Grund reicht es für die Entscheidungsträger in Bezug 
auf die Erfolgsmessung und Ressourcenallokation, wenn sie derartige Entscheidungen auf Basis 
der aggregierten Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und/oder Cash-Flow-Rechnung treffen. 
Im Ergebnis sind die für die Segmentberichterstattung relevanten Informationen nicht verfügbar 
und werden aus Sicht des Managements auch nicht benötigt. 
 

 

1.6 Verwendung von Ermessensentscheidungen und Schätzungen 

Bei der Erstellung dieses Konzernabschlusses hat die Geschäftsleitung Ermessensentscheidun-
gen und Schätzungen vorgenommen, die sich auf die Anwendung der Rechnungslegungsgrund-
sätze der Gruppe und auf die ausgewiesenen Beträge der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, 
Erträge und Aufwendungen auswirken. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schät-
zungen abweichen. 
 
Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden laufend überprüft. Überarbeitun-
gen von Schätzungen werden prospektiv erfasst. 
 
(a) Ermessensentscheidungen 
 
Informationen über Ermessensentscheidungen bei der Anwendung von 
Rechnungslegungsgrundsätzen, die die größten Auswirkungen auf die in den 
Konzernabschlüssen ausgewiesenen Beträge haben, sind in den folgenden Anmerkungen 
enthalten: 
 

- Anmerkung 1.3 - Going Concern: Beurteilung, inwieweit die Annahme der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zutreffend ist 

- Anmerkung 1.5 - Segmentberichterstattung: Beurteilung, ob eine Pflicht zur 
Segmentberichterstattung besteht 

- Anmerkung 1.4 - Funktionale Währung: Bestimmung der funktionalen Währung 
- Anmerkung 2.14 - Umsatzrealisierung: Beurteilung von Verträgen mit Kunden, ob die 

daraus resultierenden Umsätze zu einem Zeitpunkt oder über einen Zeitraum zu 
realisieren sind 

- Anmerkungen 10 und 11 - Rückstellungen und bedingte Verbindlichkeiten: Beurteilung, 
ob mit einer Inanspruchnahme aus Passivklagen zu rechnen ist 

 
(b) Annahmen und Schätzungsunsicherheiten 
 
Informationen über Annahmen und Schätzungsunsicherheiten zum 31. Dezember 2020, bei 
denen ein erhebliches Risiko besteht, dass sie im nächsten Geschäftsjahr zu einer wesentlichen 
Anpassung der Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten führen, sind in den 
folgenden Anmerkungen enthalten: 
 

- Anmerkung 2.14 - Umsatzrealisierung: Schätzung der erwarteten Erträge; 
- Anmerkung 2.14 - Umsatzrealisierung: Ermittlung des Fertigstellungsgrades 
- Anmerkung 2.17 und 21 - Erfassung von latenten Steueransprüchen: Verfügbarkeit 

zukünftiger zu versteuernder Gewinne, die mit abzugsfähigen temporären Differenzen 
und steuerlichen Verlustvorträgen verrechnet werden können; 

- Anmerkung 22 - unsichere steuerliche Behandlung; 
- Anmerkung 10 und 11 - Ansatz und Bewertung von Rückstellungen und 

Eventualverbindlichkeiten: Schlüsselannahmen über die Wahrscheinlichkeit und den 
Umfang eines Ressourcenabflusses; 
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- Anmerkung 24 - Bewertung der Wertberichtigung für Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen und Vertragsvermögen: Schlüsselannahmen zur Bestimmung der 
gewichteten durchschnittlichen Verlustrate; und 

- Anmerkung 3 – Sachanlagen und Nutzungsrechte: Bestimmung der Nutzungsdauern 
 

(c) Bewertung der beizulegenden Zeitwerte 
 
Eine Reihe von Rechnungslegungsgrundsätzen und Angaben der Gruppe erfordern die 
Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte sowohl für finanzielle als auch für nicht-finanzielle 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. 
 
Ausgehend von der Geschäftstätigkeit der Gruppe spielen die beizulegenden Zeitwerte eine eher 
nachrangige Rolle, weil diese sich hauptsächlich auf Forderungen beziehen. Trotzdem ist sich 
die Gruppe der Bedeutung dieses Themas für die Bilanzierung bewusst; das Management 
überprüft daher regelmäßig, ob Transaktionen zur Berücksichtigung von beizulegenden 
Zeitwerten führen.  
 
Sofern erforderlich, schaltet die Gruppe externe Fachleute für die Ermittlung der beizulegenden 
Zeitwerte ein und überprüft mit diesen regelmäßig die wesentlichen nicht beobachtbaren Inputs 
und Bewertungsanpassungen. Die Gruppe beurteilt mit den externen Fachleuten auch, ob die 
von den Dritten erhaltenen Nachweise die Schlussfolgerung zulassen, dass die Bewertungen die 
Anforderungen der Standards erfüllen, einschließlich der Stufe in der Zeitwerthierarchie, in die 
die Bewertungen einzustufen sind.  
 
Bei der Bewertung des beizulegenden Zeitwerts eines Vermögenswerts oder einer 
Verbindlichkeit verwendet die Gruppe so weit wie möglich beobachtbare Marktdaten. Die 
beizulegenden Zeitwerte werden in einer Hierarchie der beizulegenden Zeitwerte auf der 
Grundlage der in den Bewertungstechniken verwendeten Inputs wie folgt in verschiedene Stufen 
eingeteilt. 
 

- Stufe 1: auf aktiven Märkten notierte (nicht berichtigte) Preise für identische 
Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten. 

- Stufe 2: andere Inputfaktoren als die in Stufe 1 enthaltenen notierten Preise, die für 
den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit beobachtbar sind die für den 
Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d. h. als Preise) oder indirekt 
(d. h. abgeleitet von Preisen) beobachtbar sind. 

- Stufe 3: Inputfaktoren für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf 
beobachtbaren Marktdaten beruhen (nicht beobachtbare Inputfaktoren). 

 
Wenn die zur Bewertung des beizulegenden Zeitwerts eines Vermögenswerts oder einer 
Verbindlichkeit verwendeten Inputfaktoren in verschiedene Stufen der Fair-Value-Hierarchie 
fallen, wird die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert in ihrer Gesamtheit in dieselbe Stufe der 
Fair-Value-Hierarchie eingestuft wie der Inputfaktor der niedrigsten Stufe, der für die gesamte 
Bewertung erheblich ist. 
 
Die Gruppe erfasst Übertragungen zwischen den Stufen der Fair-Value-Hierarchie am Ende des 
Berichtszeitraums, in dem die Änderung eingetreten ist. 
 
Weitere Informationen zu den Annahmen, die bei der Bewertung des beizulegenden Zeitwerts 
zugrunde gelegt werden, sind in Anmerkung 24 enthalten. 

 

1.7 Änderung des Konzernabschlusses und Korrektur von Fehlern des Vorjahresabschlus-
ses 

Die Änderung des Konzernabschlusses betrifft einen Ausweisfehler. Darüberhinausgehende 
werterhellende Erkenntnisse nach dem 15. Oktober 2021 wurden nicht berücksichtigt. 
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Das Tochterunternehmen Tuff Offshore Engineering Services Pte. Ltd hatte im Februar 2019 mit 
der Hongkong and Shanghai Bank Corporation („HSBC“) eine Kreditlinie (Import-Loan) in Höhe 
von 1,9 Mio USD zur Finanzierung von Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten vereinbart. 
Auf Grundlage dieser Vereinbarung wurden im Jahr 2019 Lieferantenverbindlichkeiten des 
Tochterunternehmens im Umfang von 1,4 Mio Euro direkt von der HSBC bezahlt. Die Tilgung 
der Bankverbindlichkeiten und der jeweils mit der Tilgung fälligen Zinsen erfolgte teilweise noch 
in 2019 und im Wesentlichen im Jahr 2020. Im Januar 2021 wurden die letzten Verbindlichkeiten 
aus diesem Darlehen getilgt. Während der Laufzeit waren die Bankverbindlichkeiten durch das 
Erbbaurecht und durch Bürgschaftserklärungen der beiden Hauptaktionäre (Vorstände) 
besichert. 
 
Der Konzern hat im Konzernabschluss 2019 und im bisherigen Konzernabschluss 2020 die auf-
grund der Bezahlung der Lieferanten entstandenen Verbindlichkeiten gegenüber der Bank 
unverändert als Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten ausgewiesen. Die abgegrenzten 
Zinsverpflichtungen wurden im Konzernabschluss 2019 als Lieferungs- und 
Leistungsverbindlichkeiten und im Konzernabschluss 2020 als kurzfristige Rückstellungen 
ausgewiesen. Die Tilgungszahlungen an die Bank wurden in den Konzernkapitalflussrechnungen 
2019 und 2020 im Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ausgewiesen.  
 
Zutreffend führt die Zahlung der Bank an die Lieferanten zu einer Ausbuchung der 
Lieferantenverbindlichkeit und zum Entstehen einer neuen Finanzverbindlichkeit gegenüber der 
Bank, da die Verbindlichkeit der Bank mit einer längeren Laufzeit ausgestattet, verzinslich und 
besichert ist und dem Konzernunternehmen gegenüber der Bank auch keine aus einer Mängel-
einrede begründeten Kürzungs- oder Zahlungsverweigerungsrechte zur Verfügung stehen. Dem-
zufolge sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Bank einschließlich der abgegrenzten Zinsver-
pflichtungen in der Konzernbilanz gesondert als Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
auszuweisen. Die direkten Zahlungen der Bank an die Lieferanten sind für den Konzern zah-
lungsunwirksam und daher in der Konzernkapitalflussrechnung nicht darzustellen; die Zahlungen 
des Konzerns an die Bank sind als Tilgungszahlungen im Rahmen der Finanzierungstätigkeit 
auszuweisen.  
 
Die Änderung führt weder im Jahr 2019 noch im Jahr 2020 zu einer Veränderung des Konzernei-
genkapitals oder des Konzerngesamtergebnisses.  
 
Im Rahmen der Änderung des Konzernabschlusses wird die Darstellung in der oben beschrie-
benen Form für die Konzernbilanz 2020 und die Konzernkapitalflussrechnung 2020 einschließ-
lich der jeweiligen Vorjahresangaben berichtigt; im Konzernanhang werden die erforderlichen 
Erläuterungen ergänzt bzw. berichtigt.  
 

Die Änderung für die Vergleichsangaben des Jahres 2019 stellt zugleich eine Korrektur von Feh-
lern nach IAS 8 Abschnitt 42ff. dar. Die gegenüber dem Konzernabschluss 2019 geänderten 
Angaben werden im Folgenden dargestellt. Eine Darstellung der Eröffnungsbilanzwerte des 
Vorjahres (1. Januar 2019) ist nicht erforderlich, da diese Zahlen von der bisherigen fehlerhaften 
Darstellung nicht betroffen sind.  
 
Die folgenden Posten der kurzfristigen Schulden haben sich durch die Korrektur verändert: 
 

 
 

berichtigt ursprünglich Veränderung

2020 2019 2020 2019 2020 2019

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten 180.365     1.122.373  -            -            180.365 1.122.373  

Verbindlichkeiten aus Liefe-

rungen und Leistungen und 

sonstige Verbindlichkeiten 2.853.996  2.401.168  3.020.304  3.523.541  166.308- 1.122.373-  

Sonstige Rückstellungen 901.847     948.436     915.904     948.436     14.057-   -            

übrige (unverändert) 9.923        26.778      9.923        26.778      -        -            

Kurzfristige Schulden 3.946.131  4.498.755  3.946.131  4.498.755  -        -            
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In 2019 wurden die Zinsverbindlichkeiten in den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Daher 
kein Effekt wie in 2020. Wir verweisen insoweit auf Anmerkung 10, 12 und 13. 
 
Die folgenden Posten der Konzernkapitalflussrechnung haben sich durch die Korrektur verändert: 
 

 
 

Die Änderungen resultieren aus dem gesonderten Ausweis des Import-Loan in der 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Dadurch war der Import-Loan dem Finanzbereich 
der Kapitalflussrechnung zuzuordnen und dort entsprechend der direkten Methode brutto 
auszuweisen. 
 
Bezüglich der Zusammensetzung der Tilgung der Darlehen verweisen wir auf Anmerkung 12 und 
13. 
 

 

2 Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

2.1 Übereinstimmung mit den IFRS 

Der Abschluss der Gesellschaft wurde unter Beachtung der International Financial Reporting 
Standards („IFRS"), wie sie in der Europäischen Union (EU) anzuwenden sind und den nach 
§ 315e Abs. 1 HGB ergänzend zu beachtenden handelsrechtlichen Vorschriften, aufgestellt. Die 
Bestimmungen sämtlicher von der EU gebilligten und für das Geschäftsjahr 2020 verpflichtend 
anzuwendenden Standards und Interpretationen wurden ausnahmslos eingehalten.  
 
Zum 31. Dezember 2020 übernommene Standards und Interpretationen, die im Berichtszeitraum 
noch nicht verpflichtend waren, wurden im Geschäftsjahr 2020 nicht vorzeitig freiwillig ange-
wandt. Zu den neuen, noch nicht verpflichtend anzuwendenden Standards verweisen wir auf den 
Abschnitt „Herausgegebene, aber noch nicht wirksame Standards“. 
 
 

2.2 Anwendung neuer und geänderter Standards und Interpretationen 

Die Anwendung der erstmals zum 1. Januar 2020 anzuwendenden neuen und geänderten IFRS-
Standards und Interpretationen hatten keine Auswirkung auf den Konzernabschluss 2020. 
 
 

berichtigt ursprünglich Veränderung

2020 2019 2020 2019 2020 2019

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Veränderungen des Nettoum-

laufvermögens:

Verbindlichkeiten aus Liefe-

rungen und Leistungen und 

sonstige Verbindlichkeiten 1.317.653  363.823     432.871     28.725      884.782 335.098     

Nettomittelzufluss/(abfluss)

aus der laufenden Ge-

schäftstätigkeit 1.107.031  (743.964)   222.249     (1.079.062) 884.782 335.098     

Tilgung von Darlehen 1.318.388-  335.098-     433.606-     -            884.782- 335.098-     

Nettomittelzufluss (abfluss) 

aus Finanzierungstätigkeit 1.215.941-  162.676     331.159-     497.774     884.782- 335.098-     
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2.3 Herausgegebene, aber noch nicht wirksame Standards 

Folgende, den Konzern betreffende Standards, die herausgegeben wurden, aber noch nicht in 
Kraft sind, werden noch nicht angewendet: 
 

Beschreibung 

Wirksam für 
Geschäftsjahre 

ab oder nach dem 
  

Änderungen an IFRS 4, 7, 9 und 16, IAS 39: Auswirkungen der 
Reform der Referenzzinssätze (IBOR-Reform Phase II) 

 
1. Januar 2021 

Änderungen an IFRS 16 „Leasing“: Mietanpassungen aufgrund 
der Covid 19 Pandemie nach dem 30. Juni 2021 

1. April 2021 

Änderungen an IFRS 3, IAS 16, IAS 37; Jährliche Verbesserun-
gen 2018-2020 

 
1. Januar 2022 

IFRS 17 „Versicherungsverträge“ 1. Januar 2023 
Änderungen an IAS 1: Erläuterung der Rechnungslegungsgrund-
sätze 

1. Januar 2023 

Änderungen an IAS 8: Definition der Schätzungen für die Rech-
nungslegung 

 
1. Januar 2023 

Änderungen an IAS 1: Klassifizierung von Schulden 1. Januar 2023 
Änderungen an IAS 12 „Ertragsteuern“: Latente Steuern im 
Zusammenhang mit Vermögenswerten und Verbindlichkeiten aus 
einem einzelnen Geschäftsvorfall 

1. Januar 2023 

 
Die Geschäftsleitung geht davon aus, dass sich die Anwendung der genannten Standards nicht 
wesentlich auf den Abschluss im Zeitraum der Erstanwendung auswirken wird. 
 
 

2.4 Grundlagen der angewandten Konsolidierungsmethoden  

(a) Umgekehrter Unternehmenserwerb 
 

Der umgekehrte Unternehmenserwerb wird im Konzernanhang unter Punkt 1.2 beschrieben.  
 
 

(b) Grundlagen der Konsolidierung 
 

Der Konzernabschluss umfasst den Einzelabschluss des Mutterunternehmens und ihrer 
Tochtergesellschaft zum Ende der Berichtsperiode. Der Einzelabschluss der 
Tochtergesellschaft wurde zum gleichen Stichtag wie der Konzernabschluss aufgestellt. Für 
gleichartige Geschäftsvorfälle und Ereignisse unter gleichartigen Umständen werden 
einheitliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet. 
 
Alle konzerninternen Salden, Erträge und Aufwendungen sowie unrealisierte Gewinne und 
Verluste aus konzerninternen Geschäftsvorfällen werden vollständig eliminiert. 
 
Tochtergesellschaften werden zum Erwerbszeitpunkt konsolidiert. Das ist der Zeitpunkt, an 
dem der Konzern direkt oder indirekt die Beherrschung erlangt. Die Konsolidierung endet an 
dem Zeitpunkt, an dem keine Beherrschung mehr ausgeübt wird. 
 

(c) Unternehmenszusammenschlüsse  
 

Unternehmenszusammenschlüsse werden nach der Erwerbsmethode bilanziert. Die An-
schaffungskosten eines erworbenen Tochterunternehmens bemessen sich nach dem beizu-
legenden Zeitwert der übertragenen Gegenleistung, d. h. der Summe aus hingegebenen 
Vermögenswerten, übernommenen Schulden und ausgegebenen Eigenkapitalinstrumenten. 

Anschaffungsnebenkosten werden in der Periode aufwandswirksam erfasst, in der sie ange-

7



 
Konzernanhang  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 

 

 
 
 

fallen sind und die Leistungen eingegangen sind. Die im Rahmen eines Unternehmenszu-
sammenschlusses erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und übernommenen 
Schulden werden zum Erwerbszeitpunkt zunächst mit ihrem beizulegenden Zeitwert bewer-
tet. Ein verbleibender positiver Unterschiedsbetrag wird als Geschäftswert aktiviert; dieser 
Geschäftswert wird nicht planmäßig abgeschrieben; er wird jährlich einem Wertminderungs-
test unterzogen. Ein verbleibender negativer Unterschiedsbetrag wird unmittelbar ergebnis-
wirksam aufgelöst. 
 
Eine vom Erwerber zu erbringende bedingte Gegenleistung wird zum Erwerbszeitpunkt mit 
dem beizulegenden Zeitwert erfasst. Nachfolgende Änderungen des beizulegenden Zeit-
werts der bedingten Gegenleistung, die als Vermögenswert oder Schuld behandelt wird, wer-
den ergebniswirksam erfasst. 
 
 

2.5 Währungsumrechnung 

Der Konzernabschluss wird in Euro aufgestellt. Jede Konzerngesellschaft bestimmt ihre 
funktionale Währung selbst (siehe Anmerkung 1.4). Die Abschlussposten jedes einbezogenen 
Unternehmenswerden zunächst anhand dessen funktionaler Währung bewertet.  

 
(a) Geschäftsvorfälle und Salden 

 
Geschäftsvorfälle in Fremdwährung werden mit der funktionalen Währung der Gesellschaft 
bewertet und beim erstmaligen Ansatz in der funktionalen Währung zu dem am Tag des 
Geschäftsvorfalls geltenden Wechselkurs erfasst. Monetäre Vermögenswerte und Verbind-
lichkeiten in Fremdwährung werden zum Stichtagskurs umgerechnet. Nicht monetäre Posten, 
die nach dem Anschaffungskostenprinzip in einer Fremdwährung bewertet wurden, werden 
mit dem Kurs am Tag des Geschäftsvorfalls umgerechnet. Nicht monetäre Posten, die mit 
dem beizulegenden Zeitwert in einer Fremdwährung bewertet wurden, werden mit dem Kurs 
umgerechnet, der zum Zeitpunkt der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts gültig war. 
 
Umrechnungsdifferenzen aus der Abwicklung oder Umrechnung monetärer Posten im Be-
richtszeitraum werden ergebniswirksam erfasst. 
 

 
(b) Konzernabschluss 

 
Vermögenswerte und Schulden von Geschäftsbetrieben mit einer von EUR abweichenden 
funktionalen Währung werden für die Konsolidierung mit dem Kurs zum Ende der Berichts-
periode in EUR umgerechnet. Gewinne oder Verluste werden mit den Kursen am Tag des 
Geschäftsvorfalls umgerechnet. Fremdwährungsdifferenzen aus der Umrechnung werden 
im sonstigen Ergebnis erfasst. Bei der Veräußerung eines solchen Geschäftsbetriebs wird 
der Bestandteil des sonstigen Ergebnisses, der sich auf diesen bestimmten Geschäftsbetrieb 
bezieht, ergebniswirksam erfasst.  

 
In der folgenden Tabelle sind die im Konzern angewendeten Umrechnungskurse für die wesent-
lichen Währungen angegeben.  
 

 
 

 

Abschluss- Jahres- Abschluss- Jahres-

stichtag durchschnitt stichtag durchschnitt

31.12.2020 2020 31.12.2019 2019

EUR EUR EUR EUR

1 Euro entspricht:

US Dollar (USD) 1,22710 1,14137 1,12040 1,11919

Singapore Dollar (SGD) 1,62180 1,57340 1,51110 1,52706

8



 
Konzernanhang  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 

 

 
 
 

2.6 Sachanlagen  

Alle Sachanlagen werden bei ihrem erstmaligen Ansatz mit ihren Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten erfasst. Zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Sachanlagen gehören 
der Erwerbspreis und alle direkt zurechenbaren Kosten, die anfallen, um den Vermögenswert zu 
dem Standort und in den beabsichtigten betriebsbereiten Zustand zu bringen. Kosten für den Ab-
bruch, die Beseitigung oder Wiederherstellung sind in den Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
der Sachanlagen enthalten, wenn die Verpflichtung zum Abbruch, zur Beseitigung oder Wieder-
herstellung als Folge des Erwerbs oder der Nutzung der Sachanlagen entstanden ist. Im weiteren 
Verlauf werden die Sachanlagen mit den fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
bzw. dem niedrigeren erzielbaren Betrag bewertet. 
 
Die planmäßige Abschreibung erfolgt linear über die geschätzte wirtschaftliche Nutzungsdauer. 
Die geschätzte Nutzungsdauer beträgt für wesentliche Anlageklassen: 
 

 Nutzungsdauer 

  
Einbauten 5 Jahre 
Computer und Peripheriegeräte 5 Jahre 
Geschäftsausstattung 3 Jahre 
Betriebsausstattung 5 Jahre 

 
Die Buchwerte von Sachanlagen werden immer dann auf ihre Werthaltigkeit überprüft, wenn Er-
eignisse oder Änderungen der Umstände eintreten, die darauf hinweisen, dass der Buchwert 
gegebenenfalls nicht werthaltig sein könnte. 
 
Am Ende des jeweiligen Berichtszeitraums werden Nutzungsdauer, Restwert und Abschrei-
bungsmethode überprüft und prospektiv gegebenenfalls geändert. 
 
Eine Sachanlage wird bei Veräußerung ausgebucht oder wenn kein weiterer wirtschaftlicher Nut-
zen von ihrer Nutzung oder ihrem Abgang zu erwarten ist. Ein Gewinn oder Verlust aus der 
Ausbuchung des Vermögenswerts wird im Jahr der Ausbuchung ergebniswirksam erfasst. 
 

2.7 Leasingverhältnisse 

Leasingverhältnisse sind Vereinbarungen, bei denen der Leasinggeber dem Leasingnehmer das 
Recht auf Nutzung eines identifizierten Vermögenswerts für einen festgelegten Zeitraum und ge-
gen Zahlung eines Entgelts überträgt. Leasingverhältnisse werden grundsätzlich nach IFRS 16 
Leasing mit dem Barwert der für die Grundmietzeit des Leasingobjekts anfallenden Leasingraten 
sowie der mit der Einrichtung und dem Rückbau oder der Rückgabe des Leasingobjekts anfallen-
den Kosten als Nutzungsrecht aktiviert und über die Grundmietzeit abgeschrieben; die Verbind-
lichkeiten aus den zukünftigen Leasingzahlungen werden mit ihrem Barwert passiviert.  
 
Die Tuff Offshore Engineering Services Pte. Ltd. hat Erbbaurechte an selbstgenutzten Geschäfts-
räumen in Singapur, die als Leasingverhältnis nach IFRS 16 einzustufen sind. Da der Erwerb 
gegen Einmalzahlung erfolgte; war für zukünftig fällige Leasingverbindlichkeiten kein Barwert zu 
bilden. Die wirtschaftliche Nutzungsdauer wurde entsprechend der beim Erwerbszeitpunkt ver-
bleibenden Laufzeit des Erbbaurechts angesetzt. 
 

 Nutzungsdauer 

  
Nutzungsrechte an Grundstücken und Gebäuden 43 Jahre 

 
Im Übrigen gab es im Konzern in den Jahren 2019 und 2020 nur kurzfristige Leasingverhältnisse 
für Geschäftsräume und Lagerflächen mit einer anfänglichen Grundmietzeit von bis zu einem Jahr. 
Der Konzern nimmt die Erleichterungsmöglichkeit wahr, für kurzfristige Leasingverhältnisse mit 
einer Mietzeit bis zu einem Jahr auf die Aktivierung und Passivierung zu verzichten. Die Leasing-
raten für kurzfristige Leasingverhältnisse werden in der Periode der Nutzung als Aufwand erfasst 
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und sind in der Erläuterung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Anmerkung 18) 
gesondert als Mietaufwendungen ausgewiesen. 
 
 

2.8 Wertminderung von nicht finanziellen Vermögenswerten 

Der Konzern prüft an jedem Bilanzstichtag, ob ein Anhaltspunkt für eine Wertminderung vorliegt. 
Liegt ein Anhaltspunkt hierfür vor, oder wird von einem Standard eine jährliche 
Werthaltigkeitsprüfung eines Vermögenswerts verlangt, dann schätzt der Konzern den 
erzielbaren Betrag des Vermögenswerts. 
 
Der erzielbare Betrag eines Vermögenswerts oder einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit ist 
der höhere der beiden Beträge aus beizulegendem Zeitwert abzüglich Kosten der Veräußerung 
und Nutzungswert. Er wird für einen einzelnen Vermögenswert bestimmt, es sei denn, der Ver-
mögenswert erzeugt keine Mittelzuflüsse, die weitestgehend unabhängig von denen anderer 
Vermögenswerte oder anderer Gruppen von Vermögenswerten sind. Wenn der Buchwert eines 
Vermögenswerts oder einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit höher ist als der erzielbare Be-
trag, gilt der Vermögenswert als wertgemindert und wird auf seinen erzielbaren Betrag abge-
schrieben. 
 
Wertminderungsaufwendungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 
 
Eine Wertaufholung wird nur vorgenommen, wenn sich seit der Erfassung des letzten Wertmin-
derungsaufwands eine Änderung in den Schätzungen ergeben hat, die bei der Bestimmung des 
erzielbaren Betrags herangezogen wurden. Wenn dies der Fall ist, wird der Buchwert des Ver-
mögenswerts auf seinen erzielbaren Betrag erhöht. Der erhöhte Buchwert darf nicht den Buch-
wert übersteigen, der sich abzüglich Abschreibungen ergeben hätte, wenn zuvor kein Wertmin-
derungsaufwand erfasst worden wäre. Diese Wertaufholung wird ergebniswirksam erfasst. 
 
 

2.9 Finanzinstrumente 

(a) Finanzielle Vermögenswerte 
 

Erstmaliger Ansatz und Bewertung 
 
Finanzielle Vermögenswerte werden ausschließlich in dem Zeitpunkt angesetzt, wenn das 
Unternehmen Vertragspartei der Regelungen des Finanzinstruments wird. Sie umfassen 
u.a. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen, sonstige Forderungen, sowie derivative finanzielle Vermögenswerte. 
 
Beim erstmaligen Ansatz bewertet der Konzern einen finanziellen Vermögenswert zum 
beizulegenden Zeitwert sowie bei finanziellen Vermögenswerten, die nicht als erfolgswirk-
sam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden (FVPL), zuzüglich Transaktionskosten, 
die direkt dem Erwerb des finanziellen Vermögenswerts zuzurechnen sind. Transaktions-
kosten finanzieller Vermögenswerte, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet werden, werden aufwandswirksam erfasst. 
 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden in Höhe des Transaktionspreises 
bewertet, auf die der Konzern im Austausch für die auf einen Kunden zu übertragenden 
Güter oder Dienstleistungen Anspruch hat, ohne die für einen Dritten vereinnahmten Be-
träge. Wenn die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beim erstmaligen Ansatz 
eine signifikante Finanzierungskomponente enthält, erfolgt der Ansatz zum Zeitwert. 
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Folgebewertung 
 
Finanzinvestitionen in Schuldinstrumente 
 
Die Folgebewertung von Schuldinstrumenten hängt davon ab, nach welchem Geschäfts-
modell der Konzern den Vermögenswert und die vertraglichen Zahlungsströme des Ver-
mögenswerts verwaltet. Die drei Bewertungskategorien zur Klassifizierung von Schuldin-
strumenten sind fortgeführte Anschaffungskosten, als erfolgsneutral zum beizulegenden 
Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet (FVOCI) und als erfolgswirksam zum beizulegen-
den Zeitwert bewertet (FVPL). Der Konzern hat nur Schuldinstrumente, die zu fortgeführ-
ten Anschaffungskosten bewertet sind. 
 
Finanzielle Vermögenswerte, die zur Vereinnahmung vertraglicher Zahlungsströme gehal-
ten werden, die ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen darstellen, werden zu fortge-
führten Anschaffungskosten bewertet. Die finanziellen Vermögenswerte werden zu fortge-
führten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode, abzüglich Wert-
minderungen bewertet. Gewinne und Verluste werden ergebniswirksam erfasst, wenn die 
Vermögenswerte ausgebucht werden oder wertgemindert sind sowie bei planmäßiger Ab-
schreibung. 
 
Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumente 
 
Beim erstmaligen Ansatz einer Finanzinvestition in Eigenkapitalinstrumenten, die nicht zu 
Handelszwecken gehalten werden, kann der Konzern unwiderruflich entscheiden, Folge-
änderungen am beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis ausweisen, die nicht er-
gebniswirksam umgegliedert werden. Dividenden aus diesen Finanzinvestitionen werden 
mit dem Entstehen eines Rechtsanspruchs des Konzerns auf Zahlung ergebniswirksam 
erfasst. Bei Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumenten, bei denen der Konzern Folge-
änderungen am beizulegenden Zeitwert nicht im sonstigen Ergebnis ausweist, werden Än-
derungen des beizulegenden Zeitwerts ergebniswirksam erfasst. 
 
Ausbuchung 
 
Ein finanzieller Vermögenswert wird ausgebucht, wenn das vertragliche Anrecht auf Zah-
lungsströme aus dem Vermögenswert ausgelaufen ist. Bei der vollständigen Ausbuchung 
eines finanziellen Vermögenswerts wird der Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert 
und der Summe der erhaltenen Gegenleistung sowie kumulative Gewinne oder Verluste, 
die für Schuldinstrumente im sonstigen Ergebnis angesetzt worden waren, ergebniswirk-
sam erfasst. 
 
 

(b) Finanzielle Verbindlichkeiten 
 

Erstmaliger Ansatz und Bewertung 
 
Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausschließlich in dem Zeitpunkt angesetzt, wenn der 
Konzern Vertragspartei wird. Der Konzern legt die Einstufung der finanziellen Verbindlich-
keiten bei ihrem erstmaligen Ansatz fest. 
 
Alle finanziellen Verbindlichkeiten werden zunächst zum beizulegenden Zeitwert bewertet. 
Im Fall von finanziellen Verbindlichkeiten, die in der Folge nicht ergebniswirksam zum bei-
zulegenden Zeitwert bewertet werden, erfolgt die Bewertung zuzüglich direkt zurechenba-
rer Transaktionskosten. 
 
Folgebewertung 
 
Die Folgebewertung nach dem erstmaligen Ansatz finanzieller Verbindlichkeiten, die nicht 
ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert erfasst werden, erfolgt zu fortgeführten An-
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schaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode. Gewinne und Verluste wer-
den ergebniswirksam erfasst, wenn die Verbindlichkeiten ausgebucht werden sowie bei 
planmäßiger Abschreibung. 
 
Ausbuchung 
 
Eine finanzielle Verbindlichkeit wird ausgebucht, wenn die Verpflichtung daraus erfüllt oder 
aufgehoben ist oder ausläuft. Bei der Ausbuchung wird der Unterschiedsbetrag zwischen 
dem Buchwert und der gezahlten Gegenleistung ergebniswirksam erfasst. 
 
 

2.10 Finanzerträge und Finanzaufwendungen 

Die Finanzerträge und Finanzaufwendungen der Gruppe umfassen: 
- Zinserträge; 
- Zinsaufwendungen; 
- Dividendenerträge; 

 
Zinserträge oder -aufwendungen werden unter Anwendung der Effektivzinsmethode erfasst. 
Dividendenerträge werden zu dem Zeitpunkt erfolgswirksam erfasst, zu dem das Recht der 
Gruppe auf den Erhalt der Zahlung begründet wird. Der "Effektivzinssatz" ist derjenige Zinssatz, 
mit dem die geschätzten künftigen Ein- und Auszahlungen über die erwartete Laufzeit des 
Finanzinstruments exakt abgezinst werden: 

- dem Bruttobuchwert des finanziellen Vermögenswertes; oder 
- die fortgeführten Anschaffungskosten der finanziellen Verbindlichkeit. 

 
Bei der Berechnung von Zinserträgen und -aufwendungen wird der Effektivzinssatz auf den 
Bruttobuchwert des Vermögenswertes (wenn der Vermögenswert nicht kreditgefährdet ist) oder 
auf die fortgeführten Anschaffungskosten der Verbindlichkeit angewendet. Bei finanziellen 
Vermögenswerten, deren Kreditwürdigkeit nach dem erstmaligen Ansatz gemindert wurde, wird 
der Zinsertrag jedoch durch Anwendung des Effektivzinssatzes auf die fortgeführten 
Anschaffungskosten des finanziellen Vermögenswertes berechnet. Wenn der Vermögenswert 
nicht mehr kreditgefährdet ist, erfolgt die Berechnung der Zinserträge wieder auf Bruttobasis. 

 
 

2.11 Wertminderung von finanziellen Vermögenswerten 

Der Konzern erfasst eine Wertberichtigung für erwartete Kreditverluste (expected credit losses - 
ECL) auf alle finanziellen Vermögenswerte, die nicht als ergebniswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet gehalten werden. Erwartete Kreditverluste beruhen auf dem Unterschied 
zwischen den Zahlungsströmen, die vertraglich fällig werden und sämtlichen Zahlungsströmen, 
mit deren Eingang der Konzern rechnet und die mit dem näherungsweise ermittelten 
ursprünglichen effektiven Zinssatz abgezinst werden. Die erwarteten Zahlungsströme enthalten 
Zahlungsströme aus der Veräußerung gehaltener Sicherheiten oder anderer 
Kreditbesicherungen, die integraler Bestandteil der Vertragsbestimmungen sind. 
 
Erwartete Kreditverluste werden in zwei Stufen erfasst. Bei Kreditengagements ohne signifikant 
erhöhtes Ausfallrisiko seit dem erstmaligen Ansatz wird für erwartete Kreditverluste eine Wert-
berichtigung in Höhe des erwarteten 12-Monats-Kreditverlusts gebildet. Bei Kreditengagements 
mit einem signifikant erhöhten Ausfallrisiko seit dem erstmaligen Ansatz wird für die über die 
gesamte Laufzeit erwarteten Kreditverluste, unabhängig vom Ausfallzeitpunkt, eine Wertberich-
tigung gebildet. 
 
Für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen kommt bei der Berechnung der erwarteten 
Kreditverluste eine vereinfachte Vorgehensweise zum Tragen. Deshalb verfolgt der Konzern 
keine Änderungen im Ausfallrisiko, sondern erfasst zu jedem Bilanzstichtag eine Wertberichti-
gung anhand der über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste. Der Konzern hat eine Matrix auf 
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der Grundlage vergangener Kreditausfälle erstellt und sie um zukunftsbezogene Faktoren er-
gänzt, die für die Schuldner und das wirtschaftliche Umfeld, das die Zahlungsfähigkeit der 
Schuldner beeinflussen kann, relevant sind. 
 
Im Konzern gelten finanzielle Vermögenswerte als ausfallgefährdet, wenn die vertragliche Zah-
lung 60 Tage überfällig ist. In bestimmten Fällen gilt im Konzern jedoch auch ein finanzieller 
Vermögenswert als ausgefallen, wenn interne oder externe Informationen darauf hindeuten, dass 
die offenen vertraglichen Zahlungen, ohne Berücksichtigung der Kreditbesicherungen des Kon-
zerns, voraussichtlich nicht mehr eingehen. 
 
Ein finanzieller Vermögenswert wird vollständig abgeschrieben, wenn nicht mehr hinreichend si-
cher erwartet werden kann, dass die vertraglichen Zahlungsströme eingehen. 
 
 

2.12 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 

Dieser Posten umfasst den Kassenbestand und kurzfristige Guthaben bei Kreditinstituten mit 
einer Restlaufzeit von bis zu drei Monaten, die nur unwesentlichen Wertschwankungen unterlie-
gen. 
 
 

2.13 Rückstellungen 

Rückstellungen werden gebildet, wenn der Konzern aufgrund eines Ereignisses der Vergangen-
heit eine gegenwärtige rechtliche oder faktische Verpflichtung hat, wahrscheinlich ein Abfluss 
von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen zur Erfüllung der Verpflichtung erforderlich ist und 
die Höhe der Verpflichtung verlässlich geschätzt werden kann. Rückstellungen werden unter Be-
rücksichtigung aller erkennbaren Risiken und Unsicherheiten zum voraussichtlichen Erfüllungs-
betrag bewertet. 

 
Am Ende des jeweiligen Berichtszeitraums werden die Rückstellungen überprüft und nach Be-
rücksichtigung der aktuell bestmöglichen Schätzung geändert. Ist ein Abfluss wirtschaftlicher 
Ressourcen zur Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich nicht mehr notwendig, wird die Rück-
stellung aufgelöst. Bei einem wesentlichen Zinseffekt werden die Rückstellungen mit einem Zins-
satz auf Vorsteuerbasis abgezinst, der die Laufzeit und Risiko (soweit nicht bereits bei Ermittlung 
des Erfüllungsbetrags berücksichtigt) der Verpflichtung widerspiegelt. Nach einer Abzinsung wird 
der Anstieg der Rückstellung durch Zeitablauf als Zinsaufwand erfasst. 
 
 

2.14 Umsatzerlöse  

Die Gruppe erzielt ihre Einnahmen hauptsächlich aus der Umsetzung sogenannter EPCIC 
Aufträge (Engineering, Procurement, Construction, Installation and Commissioning). Daneben 
erzielt die Gruppe auch Einnahmen aus Engineering Consultancy Aufträgen. 
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Leistungsbeschreibung und Umsatzrealisierung 
 

Art der Leistung Art und Zeitpunkt der Erfüllung 
der Leistungsverpflichtung 

Umsatzrealisierung 

Engineering 
Consultancy 

Art und Zeitpunkt der 
Leistungsverpflichtung hängen 
davon ab, ob es sich um einen 
Dienst- oder Werkvertrag handelt. 
Sofern eine bestimmte Leistung 
geschuldet wird, ist die 
Leistungsverpflichtung erst mit 
Erbringen der Leistung erfüllt. Die 
Bezahlung erfolgt oftmals 
unabhängig vom Leistungsfort-
schritt, da sie sich am Cash-out der 
Gruppe orientiert. 

Bei Dienstverträgen erfolgt die 
Umsatzrealisierung zeitraumbe-
zogen, da die Leistung sofort vom 
Kunden konsumiert wird. Im Falle 
eines Werkvertrages erfolgt die 
Umsatzrealisierung ebenfalls 
zeitraumbezogen, da die 
Engineering-Leistungen meistens 
nur individuell für den Kunden 
erbracht werden. Hier erfolgt die 
Umsatzrealisierung nach cost-to-
cost-methode auf Basis der 
erbrachten Leistung. Grundlage 
sind dabei in der Regel die Stunden 
oder Mann-Tage. 

EPCIC contracts Art und Zeitpunkt der 
Leistungsverpflichtung werden 
individuell vereinbart, da es sich um 
keine Standardaufträge handelt. 
Dabei sind Mehrkomponenten-
verträge möglich, bei denen jede 
Komponente unterschiedliche 
Leistungsverpflichtungen haben 
kann. 

Je nachdem ob der gesamte 
Vertrag oder die Komponente 
zeitpunkt- oder zeitraumbezogen 
zu realisieren ist erfolgt dann auch 
die Umsatzrealisation. Im Falle 
einer zeitraumbezogenen Umsatz-
realisierung erfolgt diese auf Basis 
der cost-to-cost-methode. Grund-
lage können die einerseits die 
Stunden oder Mann-Tage sein. 
Andererseits – im Falle von Gütern 
– auch der Baufortschritt dieser 
unter Berücksichtigung der 
Zahlungsmodalitäten. 

 
Werden Leistungen abgerechnet, wird eine Ausgangsrechnung fakturiert. Ansonsten wird ein 
contract asset oder eine contract liability bilanziert, je nachdem, ob die erbrachten Leistungen 
die erhaltenen Anzahlungen übersteigen oder nicht. 
 
Die Umsatzerlöse werden in Höhe der Gegenleistung bewertet, auf die der Konzern im 
Austausch für die auf einen Kunden zu übertragenden Güter oder Dienstleistungen Anspruch 
hat, ohne die für einen Dritten vereinnahmten Beträge. 
 

Der Konzern verwendet zur Feststellung des Fertigungsgrades und der zeitraumbezogenen Re-
alisierung die cost to cost-Methode als inputorientierte Methode. Die voraussichtlichen Gesamt-
kosten des Auftrags werden zu jedem Abschlussstichtag überprüft und anhand einer Projektbe-
urteilung fortgeschrieben. In die Beurteilung fließt eine kaufmännische und technische Analyse 
des Auftrags ein; hierbei werden die Erfahrungen des Managements aus früheren, gleichartigen 
Aufträgen berücksichtigt. 
 
 

2.15 Zuwendungen der öffentlichen Hand 

Die Gruppe erfasst eine unbedingte Zuwendung der öffentlichen Hand in der Gewinn- und 
Verlustrechnung als sonstigen Ertrag, wenn die Zuwendung fällig wird. Andere Zuwendungen 
der öffentlichen Hand im Zusammenhang mit Vermögenswerten werden zunächst als 
Verbindlichkeit zum beizulegenden Zeitwert erfasst, wenn eine angemessene Sicherheit dafür 
besteht, dass die Zuwendungen gewährt werden und die Gruppe die mit der Zuwendung 
verbundenen Bedingungen erfüllt; sie werden dann planmäßig über die Nutzungsdauer des 
Vermögenswerts als sonstige Erträge in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 
 
Zuwendungen, die entstandene Aufwendungen des Konzerns kompensieren, werden planmäßig 
im Gewinn oder Verlust als sonstige Erträge in den Perioden erfasst, in denen die Aufwendungen 
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anfallen, es sei denn, die Bedingungen für den Erhalt der Zuwendung werden erfüllt, nachdem 
die entsprechenden Aufwendungen erfasst wurden. In diesem Fall wird die Zuwendung erfasst, 
wenn sie einforderbar wird. Ansonsten werden diese Zuwendungen zeitraumbezogen 
abgegrenzt. 
 
 

2.16 Leistungen an Arbeitnehmer  

Beitragsorientierte Alterssicherungspläne 
 
Die Gesellschaft leistet für seine in Singapur beschäftigten Arbeitnehmer gesetzliche Pflichtbei-
träge in einen öffentlichen Alterssicherungsfonds (Central Provident Fund). Der Fonds gewährt 
den Versicherten Pensionsansprüche sowie Krankenversorgungs- und Pflegeleistungen im Al-
ter. Nachschusspflichten der Arbeitgeber bestehen nicht. Die Beiträge zu beitragsorientierten Al-
terssicherungsplänen werden in der Periode der entsprechenden Dienstzeit des Arbeitnehmers 
aufwandswirksam erfasst. 
 
 

2.17 Ertragsteuern 

(a) Tatsächliche Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
 

Tatsächliche Ertragsteueransprüche und Ertragsteuerschulden für die laufende Periode 
und frühere Perioden sind anzusetzen, wenn sie wahrscheinlich sind und mit dem Betrag 
zu bewerten, in dessen Höhe eine Erstattung von den Steuerbehörden oder eine Zahlung 
an diese erwartet wird. Als Grundlage gelten dabei die Steuersätze und Steuervorschriften, 
die am Abschlussstichtag gültig oder wirksam beschlossen sind.  
 
Tatsächliche Ertragsteuern werden ergebniswirksam erfasst, soweit sie keine ergebnis-
neutralen Positionen betreffen, die entweder im sonstigen Ergebnis oder direkt im Eigen-
kapital erfasst sind. Die Geschäftsleitung beurteilt regelmäßig die in den Steuererklärun-
gen ausgewiesenen Positionen im Hinblick darauf, ob es für die geltenden Steuervorschrif-
ten eine Auslegungsmöglichkeit gibt, und bildet gegebenenfalls Rückstellungen. 
 

(b) Latente Steuern 
 

Latente Steuern werden für temporäre Differenzen zwischen den Buchwerten von 
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten für Zwecke der Rechnungslegung und den für 
steuerliche Zwecke verwendeten Beträgen erfasst. Latente Steuern werden nicht 
angesetzt für: 

- temporäre Differenzen aus dem erstmaligen Ansatz von Vermögenswerten oder 
Schulden bei einem Geschäftsvorfall, der kein Unternehmenszusammenschluss 
ist und der sich weder auf den bilanziellen noch auf den steuerlichen Gewinn 
oder Verlust auswirkt; 

- temporäre Differenzen im Zusammenhang mit Beteiligungen an 
Tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen und gemeinschaftlichen 
Vereinbarungen, soweit der Konzern in der Lage ist, den zeitlichen Verlauf der 
Umkehrung der temporären Differenzen zu steuern und es wahrscheinlich ist, 
dass sich diese in absehbarer Zeit nicht umkehren werden; und 

- zu versteuernde temporäre Differenzen aus dem erstmaligen Ansatz eines 
Geschäfts- oder Firmenwerts. 

 
Latente Steueransprüche werden für nicht genutzte steuerliche Verluste, nicht genutzte 
Steuergutschriften und abzugsfähige temporäre Differenzen in dem Maße angesetzt, in 
dem es wahrscheinlich ist, dass zukünftige zu versteuernde Gewinne entstehen werden, 
gegen die sie verrechnet werden können. Künftige zu versteuernde Gewinne werden unter 
Berücksichtigung der Umkehrung der relevanten zu versteuernden temporären 
Differenzen gebildet. Wenn der Betrag der zu versteuernden temporären Differenzen nicht 
ausreicht, um ein latentes Steuerguthaben in voller Höhe zu erfassen, werden zukünftige 
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zu versteuernde Gewinne, bereinigt um die Umkehrung bestehender temporärer 
Differenzen, auf der Grundlage der Geschäftspläne für einzelne Tochtergesellschaften der 
Gruppe berücksichtigt. Latente Steueransprüche werden zu jedem Berichtszeitpunkt 
überprüft und in dem Maße reduziert, in dem es nicht mehr wahrscheinlich ist, dass der 
damit verbundene Steuervorteil realisiert wird; solche Reduzierungen werden rückgängig 
gemacht, wenn sich die Wahrscheinlichkeit künftiger steuerlicher Gewinne verbessert. 
 
Nicht bilanzierte latente Steueransprüche werden an jedem Berichtszeitpunkt neu bewertet 
und in dem Umfang bilanziert, in dem es wahrscheinlich ist, dass künftige steuerpflichtige 
Gewinne zur Verfügung stehen werden, gegen die sie verwendet werden können. 
 
Latente Steuern werden mit den Steuersätzen bewertet, die bei der Umkehrung der 
temporären Differenzen erwartet werden, und zwar unter Verwendung der Steuersätze, 
die am Berichtszeitpunkt gelten oder im Wesentlichen gelten werden, und spiegeln die 
Ungewissheit in Bezug auf die Ertragsteuern wider, sofern vorhanden. 
 
Die Bewertung der latenten Steuern spiegelt die steuerlichen Konsequenzen wider, die 
sich aus der Art und Weise ergeben würden, in der die Gruppe zum Berichtszeitpunkt 
erwartet, den Buchwert ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu realisieren oder zu 
erfüllen. 
 
Latente Steueransprüche und -verbindlichkeiten werden nur dann saldiert, wenn 
bestimmte Kriterien erfüllt sind. 
 
 

2.18 Umsatzsteuer 

Umsatzerlöse, Aufwendungen und Vermögenswerte werden ohne Umsatzsteuer erfasst, mit fol-
genden Ausnahmen: 

 
• die Umsatzsteuer aus dem Erwerb von Vermögenswerten oder Dienstleistungen wird 

von den Steuerbehörden nicht erstattet; in diesem Fall wird die Umsatzsteuer entwe-
der als Teil der Anschaffungskosten für den Vermögenswert oder des Aufwandspos-
tens erfasst; 
 

• Forderungen und Verbindlichkeiten werden mit der Umsatzsteuer ausgewiesen. 
  
Die erstattungsfähige oder abzuführende Umsatzsteuer ist als Nettobetrag innerhalb der Forde-
rungen oder Verbindlichkeiten bilanziert. 

 
 

2.19 Gezeichnetes Kapital, Kapitalrücklage 

Einnahmen aus der Ausgabe von Stammaktien werden im Eigenkapital als gezeichnetes Kapital 
erfasst, soweit sie der auf diese Aktien entfallenden Nominalkapitalerhöhung entsprechen. Die 
über diesen Betrag hinausgehenden Ausgabebeträge werden in der Kapitalrücklage erfasst. Un-
mittelbar der Ausgabe von Stammaktien zurechenbare Mehrkosten werden von der Kapitalrück-
lage direkt abgesetzt. 
 
 

2.20 Eventualverbindlichkeiten und -forderungen 

Eine Eventualverbindlichkeit ist: 
 
(a) eine mögliche Verpflichtung aus Ereignissen in der Vergangenheit, die durch das Eintreten 

oder Nichteintreten eines oder mehrerer unsicherer künftiger Ereignisse bedingt sind, die 
nicht vollständig unter der Kontrolle des Unternehmens stehen; 

(b) eine gegenwärtige Verpflichtung aus Ereignissen in der Vergangenheit, die nicht angesetzt 
wird, weil: 
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(i) ein Abfluss von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen zur Erfüllung der Ver-

pflichtung nicht wahrscheinlich ist oder  
(ii) die Höhe der Verpflichtung nicht ausreichend verlässlich geschätzt werden kann. 

 
Eine Eventualforderung ist ein möglicher Anspruch aus Ereignissen in der Vergangenheit, die 
durch das Eintreten oder Nichteintreten eines oder mehrerer unsicherer künftiger Ereignisse be-
dingt sind, die nicht vollständig unter der Kontrolle des Unternehmens stehen. Sofern der Eintritt 
der Eventualforderung nahezu sicher ist, ist ein Vermögenswert anzusetzen. 

 
 

2.21 Bewertung zum beizulegenden Zeitwert 

Der "beizulegende Zeitwert" ist der Preis, der in einem geordneten Geschäftsvorfall zwischen 
Marktteilnehmern am Bewertungsstichtag auf dem Hauptmarkt oder, in dessen Abwesenheit, auf 
dem vorteilhaftesten Markt, zu dem die Gruppe zu diesem Zeitpunkt Zugang hat, für den Verkauf 
eines Vermögenswerts erzielt bzw. für die Übertragung einer Verbindlichkeit gezahlt würde. Der 
beizulegende Zeitwert einer Verbindlichkeit spiegelt ihr Nichterfüllungsrisiko wider. 
 
Eine Reihe von Rechnungslegungsgrundsätzen und Angaben der Gruppe erfordern die 
Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts sowohl für finanzielle als auch für nichtfinanzielle 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (siehe Anmerkung 25). 
 
Wenn ein solcher verfügbar ist, bewertet die Gruppe den beizulegenden Zeitwert eines 
Instruments anhand des notierten Preises auf einem aktiven Markt für dieses Instrument. Ein 
Markt gilt als "aktiv", wenn Transaktionen für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit mit 
ausreichender Häufigkeit und in ausreichendem Umfang stattfinden, um laufend 
Preisinformationen zu liefern. 
 
Liegt kein notierter Preis auf einem aktiven Markt vor, verwendet die Gruppe 
Bewertungsmethoden, die die Verwendung relevanter beobachtbarer Inputs maximieren und die 
Verwendung nicht beobachtbarer Inputs minimieren. 
 
Wenn ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet 
wird, einen Geld- und einen Briefkurs hat, dann bewertet die Gruppe Vermögenswerte und Long-
Positionen zum Geldkurs und Verbindlichkeiten und Short-Positionen zum Briefkurs. 

 
Der beste Nachweis für den beizulegenden Zeitwert eines Finanzinstruments beim erstmaligen 
Ansatz ist in der Regel der Transaktionspreis, d. h. der beizulegende Zeitwert der gegebenen 
oder erhaltenen Gegenleistung. Stellt die Gruppe fest, dass der beizulegende Zeitwert beim 
erstmaligen Ansatz vom Transaktionspreis abweicht und der beizulegende Zeitwert weder durch 
einen auf einem aktiven Markt notierten Preis für einen identischen Vermögenswert oder eine 
identische Verbindlichkeit belegt ist noch auf einer Bewertungstechnik beruht, bei der nicht 
beobachtbare Inputs als unwesentlich für die Bewertung angesehen werden, wird das 
Finanzinstrument zunächst zum beizulegenden Zeitwert bewertet, der angepasst wird um die 
Differenz zwischen dem beizulegenden Zeitwert beim erstmaligen Ansatz und dem 
Transaktionspreis abzugrenzen. In der Folge wird diese Differenz auf einer angemessenen Basis 
über die Laufzeit des Instruments erfolgswirksam erfasst, spätestens jedoch dann, wenn die 
Bewertung vollständig durch beobachtbare Marktdaten gestützt wird oder die Transaktion 
abgeschlossen ist. 
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Konzernanhang  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 

 

 
 
 

Die Tuff Offshore Engineering Services Pte. Ltd. hatte im Juli 2018 in Singapur neue Geschäfts-
räume in einem Geschäftsgebäude als Erbbaurecht erworben. Der Erwerb erfolgte gegen Ein-
malzahlung; ein Barwert für Leasingverbindlichkeiten war daher nicht zu bilden. Die wirtschaftli-
che Nutzungsdauer von 43 Jahren entspricht dem Zeitraum bis zum Ende des Erbbaurechts am 
30. Juni 2061.  
 
Das Erbbaurecht war zum 31. Dezember 2019 und 2020 als Sicherheit für die Verbindlichkeiten 
gegenüber der Hongkong and Shanghai Bank Corporation (siehe Anmerkung 12) belastet. 
 
Sachanlagen und im Rahmen von Leasingverhältnissen aktivierte Nutzungsrechte für Sachanla-
gen werden über ihre geschätzte Nutzungsdauer nach Berücksichtigung ihrer geschätzten Rest-
werte abgeschrieben. Die geschätzte Nutzungsdauer berücksichtigt die Schätzungen der Ge-
schäftsleitung zu dem Zeitraum, in dem der Konzern beabsichtigt, künftigen wirtschaftlichen Nut-
zen aus der Nutzung seiner Sachanlagen zu ziehen. Der Restwert berücksichtigt den von der 
Geschäftsleitung geschätzten Betrag, den der Konzern aktuell aus der Veräußerung des Vermö-
genswerts nach Abzug der geschätzten Veräußerungskosten erhalten würde, so als wäre der 
Vermögenswert bereits in einem Alter und Zustand, den man am Ende der Nutzungsdauer er-
warten würde. Änderungen im erwarteten Grad der Nutzung und technologischen Entwicklung 
können den wirtschaftlichen Nutzen, die Nutzungsdauer und Restwerte dieser Vermögenswerte 
beeinträchtigen, was sich wiederum auf den künftigen Abschreibungsaufwand auswirken würde.  
 
Der Buchwert der Sachanlagen einschließlich der Nutzungsrechte für Sachanlagen im Konzern 
betrug zum 31. Dezember 2020 EUR 1.490.907 (2019: EUR 1.746.314). 
 
 

4 Einbehaltene Forderungen 

Die einbehaltenen Forderungen des Vorjahres betreffen Sicherheitseinbehalte eines Kunden im 
Zusammenhang mit der des Flughafens auf der Insel Maafaru.. Der Flughafenbau wurde im Jahr 
2019 abgeschlossen,  

 
 

 
Die einbehaltenen Forderungen lauten auf US-Dollar. Die im Jahr 2019 gebildete 
Wertberichtigung ist in Abschnitt 24 erläutert. 

 
 

2020 2019

EUR EUR

Einbehaltene Forderung aus Auftragsfertigung                 -       2.186.719 

Abzüglich: Wertberichtigung für erwartete Kreditverluste                 -         (765.352)

                -       1.421.367 
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für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 

 

 
 
 

5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 

 

 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind unbesichert, unverzinslich und werden 
grundsätzlich nach 30 Tagen fällig (2019: 30 Tage). Die gebildeten Wertberichtigungen sind in 
Anmerkung 24 erläutert. 
 
Die Ausleihungen zur Projektvorfinanzierung betreffen Vorbereitungsmaßnahmen eines Koope-
rationspartners, einschließlich des Erwerbs von Grundstücken, für ein Projekt in Myanmar. 
 
Bezüglich der Forderungen aus Zuwendungen der öffentlichen Hand verweisen wir aus 
Anmerkung 14. 
 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen lauten auf folgende 
Währungen: 
 

 
 
 

6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2019

EUR EUR

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Dritte - 4.480.406    3.115.068    
Abzüglich: Wertberichtigung für erwartete Kreditverluste (3.798.155)   (590.452)     

682.251       2.524.616    
Ausleihungen zur Projektvorfinanzierung 283.120       310.083       
Kautionen und Einlagen 94.085        139.592       
Umsatzsteuerforderungen 62.418        49.340        
Forderungen gegen Vorstandsmitglieder 45.293        10.127        
Forderungen aus Zuwendungen der öffentlichen Hand 12.082        -              
Weiterbelastete Verwaltungskosten 5.570          7.610          
Forderungen an Arbeitnehmer 32               754             
Übrige Vermögenswerte 712             1.288          

1.185.563    3.043.410    

2020 2019

EUR EUR

USD 1.093.884    2.865.434    

SGD 39.520        99.980        

EUR 52.159        77.996        

1.185.563    3.043.410    

2020 2019

EUR EUR

Guthaben bei Kreditinstituten 129.349       254.913       

Kassenbestand 2                 44               

129.351       254.957       
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Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sind kurzfristig fällig und verfügbar. Sie lauten 
auf folgende Währungen: 
 

 

 
 

 

7 Gezeichnetes Kapital 

Tuff Offshore Engineering Services Pte. Ltd.  
 
Das in der Konzernbilanz ausgewiesene gezeichnete Kapital der wirtschaftlichen Konzernober-
gesellschaft besteht wie folgt: 
 

 
 
Tuff Group AG 
 
Nachfolgend werden Angaben zum Grundkapital der rechtlichen Konzernobergesellschaft Tuff 
Group AG gemacht: 
 
 

 
 
Alle Inhaber von Stammaktien der Gesellschaft sind auf der Grundlage eines Gewinnausschüt-
tungsbeschlusses der Hauptversammlung dividendenberechtigt. Die Stammaktien sind mit je-
weils einem Stimmrecht ohne Einschränkungen ausgestattet. Die Stammaktien sind nennwert-
los. 
 
Das Grundkapital besteht aus 40.000.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem 
rechnerischen Wert von 1 EUR je Aktie. In der Hauptversammlung vom 16. Juli 2018 wurde der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, das Grundkapital um bis zu 

2020 2019

EUR EUR

USD 101.390       182.542       

SGD 11.499        27.324        

EUR 16.462        45.091        

129.351       254.957       

 Anzahl der 

Aktien    Betrag 

 Anzahl der 

Aktien    Betrag 

EUR EUR

Tuff Offshore Engineering Services Pte. Ltd.

Ausgegebene und voll eingezahlte Stammaktien

Zu Beginn und Ende des 

Geschäftsjahres        100.002          58.974        100.002          58.974 

2020 2019

 Anzahl der 

Aktien    Betrag 

 Anzahl der 

Aktien    Betrag 

EUR EUR

Tuff Group AG

Ausgegebene und voll eingezahlte Stammaktien

Zu Beginn des Geschäftsjahres   40.000.000   40.000.000          50.000          50.000 

Kapitalerhöhung 4. Februar 2019                  -                    -     39.950.000   39.950.000 

Am Ende des Geschäftsjahres   40.000.000   40.000.000   40.000.000   40.000.000 

2020 2019
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EUR 39.950.000 zu erhöhen. Mit Kapitalerhöhungsbeschluss vom 2. Oktober 2018 (wirtschaftli-
cher Erwerbszeitpunkt) hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um 
39.950.000 Aktien mit einem Gesamtausgabebetrag von EUR 39.950.000 erhöht. Die Einlage 
wurde in Form der Sacheinlage sämtlicher Anteile an der Tuff Offshore Engineering Services 
Pte. Ltd., Singapur erbracht. Die Sachkapitalerhöhung wurde durch Eintragung in das Handels-
register am 4.Februar 2019 wirksam.  
 
Der Verkehrswert der eingelegten Beteiligung von EUR 67.765.889 wurde durch die Kapitaler-
höhungsprüfung nach § 183 Abs. 3 AktG der msw GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steu-
erberatungsgesellschaft, Berlin, bestätigt. Der Teilbetrag, der den Gesamtausgabebetrag der 
hierfür gewährten Anteile überstieg, wurde in die im handelsrechtlichen Jahresabschluss gebil-
dete Kapitalrücklage nach § 272 Absatz 2 Nr. 1 HGB eingestellt.  
 
In der Hauptversammlung vom 20. Februar 2019 wurde der Vorstand mit Genehmigung des 
Aufsichtsrats ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19. Februar 2024 ein- oder mehrmals um bis 
zu EUR 20.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 20.000.000 Stückaktien zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2019). Das Bezugsrecht der Altaktionäre kann ausgeschlossen werden,  

(a) um eine Sachkapitalerhöhung zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unter-
nehmensbeteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen zu ermöglichen, wenn 
dieser Erwerb im Interesse des Unternehmens liegt;  

(b) um den Einstieg eines strategischen Investors zu ermöglichen, wenn dies im Interesse des 
Unternehmens liegt,  

(c) bei einer Kapitalerhöhung bis zu 10 % des zuvor bestehenden Grundkapitals, wenn der 
Ausgabebetrag nicht wesentlich unter dem dann aktuellen Börsenkurs liegt,  

(d) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen.  
 
Die Hauptversammlung vom 20. Februar 2019 hat weiterhin eine bedingte Kapitalerhöhung bis 
zu EUR 16.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 16.000.000 Stückaktien beschlossen (Beding-
tes Kapital I/2019). Diese Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei der Ausübung 
von Wandlungs- und Optionsrechten aus Anleihen, die von der Gesellschaft bis zum 19. Februar 
2024 aufgrund eines Ermächtigungsbeschlusses derselben Hauptversammlung zur Ausgabe 
von Options- und Wandelanleihen ausgegeben werden. Die Kapitalerhöhung wird nur in dem 
Umfang durchgeführt, der zur Erfüllung der ausgeübten Umwandlungs- und Optionsrechte oder 
der erfüllten Umwandlungs- oder Optionspflichten von Anleihegläubigern erforderlich ist, oder 
soweit Rückzahlungspflichten aus diesen Anleihen durch Ausgabe von Aktien erfüllt werden und 
dies nicht durch Ausgabe eigener Aktien oder Aktien aus einem genehmigten Kapital erfolgt. 
Die Hauptversammlung vom 20. Februar 2019 hat außerdem eine bedingte Kapitalerhöhung bis 
zu EUR 2.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.000.000 Stückaktien beschlossen (Bedingtes 
Kapital II/2019). Dieses bedingte Kapital dient ausschließlich der Sicherung von Bezugsrechten 
von Mitgliedern der Geschäftsleitung und Beschäftigten der Tuff Group AG oder ihrer verbunde-
nen Unternehmen aus einem Aktienoptionsprogramm. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 
insoweit durchgeführt, wie Bezugsrechte ausgegeben werden und deren Inhaber hiervon Ge-
brauch machen und die Gesellschaft diese Bezugsrechte nicht durch Ausgabe eigener Aktien 
oder durch Barausgleich erfüllt. 
 
 
Ergebnis je Aktie 
 
Für das Ergebnis je Aktie sind die ausgegebenen Aktien der Tuff Group AG herangezogen wor-
den. Die Kapitalerhöhung durch Sacheinlage wurde zum Zeitpunkt des wirtschaftlichen Erwerbs 
(Kontrollübergang) der Sacheinlage berücksichtigt. Die für die Berechnung ermittelte Aktienanz-
ahl beträgt daher für 2019 und 2020 jeweils 40.000.000 Stück. 
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8 Rücklage für Währungsumrechnung 

Die Rücklage für Währungsumrechnung stellt die Währungsdifferenzen aus der Umrechnung der 
ausländischen Einzelabschlüsse dar, deren funktionale Währung sich von der Berichtswährung 
des Konzerns unterscheidet. 

 

 

9 Rücklage für den umgekehrten Unternehmenserwerb 

Die Rücklage für den umgekehrten Unternehmenserwerb stellt den Unterschiedsbetrag zwi-
schen der rechtlichen Tochtergesellschaft als bilanzieller Erwerber und der rechtlichen Mutter-
gesellschaft als bilanziell erworbenem Unternehmen dar (siehe Anm. 1.2). 

 

 

10 Sonstige Rückstellungen 

 

 

 
Im Zusammenhang mit einem vor mehreren Jahren beendeten Engineeringauftrag für eine 
schwimmende Produktions- und Lagereinheit (floating production, storage and offloading unit – 
FPSO -) waren Vergütungsansprüche eines Subunternehmers streitig. Seit dem Geschäftsjahr 
2019 wurden keine Versuche zur Anspruchsdurchsetzung mehr unternommen. Inzwischen 
befindet sich der Subunternehmer in Liquidation. Der Konzern hat die Wahrscheinlichkeit, dass 
er für die nach der in 2019 erfolgten Auflösung eines verjährten Teilanspruchs verbleibende 
Verpflichtung noch in Anspruch genommen wird, als niedrig eingestuft und die Rückstellung 
aufgelöst (siehe Anmerkung 11 und 16). Die Rückstellung war als langfristig eingestuft. 
 
Aus dem im Jahr 2019 beendeten Auftrag zum Flughafenbau auf der Insel Maafaru / Malediven 
bestehen streitige Vergütungsansprüche mehrerer Subunternehmer. Zum Umfang und zu Min-
derungsansprüchen aufgrund von Erfüllungsmängeln bestehen Auseinandersetzungen; deren 
Ausgang ist auch vom Ergebnis des Schiedsgerichtsverfahrens (Anmerkung 15) zwischen dem 
Konzern und der Regierung der Malediven als Auftraggeber des Flughafenprojekts abhängig ist. 
Zu welchem Zeitpunkt diese Auseinandersetzungen abgeschlossen sein werden und die Ver-
pflichtungen zahlungswirksam werden, kann gegenwärtig nicht beurteilt werden. Die 
Rückstellung umfasst sowohl die streitigen Verpflichtungen gegenüber den Subunternehmern 
als auch Rechtsberatungs- und Verfahrenskosten. 
 
Mit mehreren Mitarbeitern bestanden im Jahr 2019 außergerichtliche Auseinandersetzungen 
über laufende und einmalige Vergütungsansprüche. Die Abwicklung dieser Rückstellung erfolgte 
im Lauf des Jahres 2020 nach erfolgter Einigung.  
 
Bezüglich des geänderten Ausweises der Zinsverbindlichkeiten in 2020 in Höhe von TEUR 14 
verweisen wir auf Anmerkung 1.7. 
 
 

Kundenaufträge Mitarbeiter-

FPSO Flughafen vergütungen gesamt

EUR EUR EUR EUR

Stand 1. Januar 2020 1.840.771    881.626       66.810        2.789.207    

Zuführungen -              194.972       -              194.972       

Verbrauch -              90.813        64.931        155.744       

Auflösung 1.806.956    -              652             1.807.608    

Währungsumrechnung 33.815-        83.938-        1.227-          118.980-       

Stand 31. Dezember 2020 -              901.847       -              901.847       
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11 Bedingte Verbindlichkeiten 

Die Gruppe hat die langfristige Rückstellung in Höhe von TEUR 1.840 im Zusammenhang mit 
dem FPSO Cyrus vollständig aufgelöst, weil sie die Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme 
als deutlich kleiner als 50% einschätzt (siehe auch Anmerkung 10). Da ein mögliches Restrisiko 
einer Einforderung dieser Beträge seitens des indischen Liquidators des Subunternehmers 
besteht, wird dieser Sachverhalt als bedingte Verbindlichkeit ausgewiesen. 
 
Die operative Gesellschaft in Singapur wurde im Dezember 2019 auf die Zahlung einer Provision 
in Höhe von ca. kUSD 12.850 im Zusammenhang mit dem Auftrag zum Flughafenbau auf der 
Insel Maafaru/Malediven verklagt. Die Gesellschaft bestreitet eine entsprechende Leistung 
erhalten bzw. eine derartige Vereinbarung unterschrieben zu haben. Der Kläger konnte bislang 
keine Beweise vorlegen, dass eine derartige Vereinbarung rechtswirksam besteht. Da der 
Konzern die Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme der operativen Gesellschaft als deutlich 
geringer als 50% einschätzt, wird dieser Sachverhalt als bedingte Verbindlichkeit ausgewiesen. 
Eine verlässliche Schätzung der Prozesskosten ist in diesem Stadium der gerichtlichen 
Auseinandersetzung noch nicht möglich. 
 
Die Zahlung von Vergütungen (ca. TEUR 221) aus einem Projekt hängt davon ab, wie die von 
der Gruppe eingereichte Klage gegen den Auftraggeber ausgeht. 

 

12 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten resultieren aus einem gewährten Kreditrahmen 
(Import-Loan) der Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) von insgesamt USD 
1.890.000. Da die HSBC für die Gruppe die Lieferanten bezahlt, findet insofern ein 
zahlungsunwirksamer Gläubigerwechsel statt. Die maximale vertragliche Laufzeit beträgt vier 
Monaten. Das Darlehen wird mit 3,5 % oberhalb des LIBOR verzinst. Die bei Tilgung der 
Darlehen fälligen Zinsen sind zeitanteilig abgegrenzt. Das Darlehen ist durch eine Grundschuld 
auf das Erbbaurecht für die Büroräume und durch Bürgschaften der beiden Hauptaktionäre 
(Vorstände) besichert. 
 
Die aus dem Cash Flow resultierende Veränderung der Darlehensverbindlichkeiten ist in der 
folgenden Überleitung dargestellt:  
 

 
 

2020 2019

EUR EUR

Veränderung der Darlehensverbindlichkeiten

Stand 1. Januar 1.122.373    -              

Darlehensentstehung durch Tilgung von Lieferantenverbindlichkeiten

 (nicht zahlungswirksam) -              1.419.849    

Zinsaufwendungen 61.921        49.509        

Darlehenstilgungen (Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit) (884.782)     (335.098)     

Zinszahlungen (Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit) (86.533)       (10.476)       

Zahlungswirksame Veränderungen gesamt (971.315)     (345.574)     

Währungsumrechnungseffekte (32.614)       (1.411)         

Stand 31. Dezember 180.365       1.122.373    
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Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten lauten auf folgende Währungen: 
 

 
Bezüglich des geänderten Ausweises von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
verweisen wir auf Anmerkung 1.7. 

 

 

13 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten  

 

 
 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind unverzinslich und werden grundsätz-
lich nach 30 Tagen fällig (31. Dezember 2019: 30 Tage). 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern des Vorjahres betrafen vor allem erfolgsabhängige 
Vergütungen und Resturlaubsansprüche. Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen unter 
anderem Ordnungsgelder für die verspätete Offenlegung von Jahres- und 
Halbjahresfinanzberichten und Vergütungsansprüche für Aufsichtsratsmitglieder  
 
Das von einem Vorstandsmitglied gewährte Darlehen an die Tuff Offshore Engineering Pte. Ltd. 
sind unbesichert, zinslos und erst auf Anforderung zur Rückzahlung fällig.  
 
Die aus dem Cash Flow resultierende Veränderung der Darlehensverbindlichkeiten von 
nahestehenden Personen ist in der folgenden Überleitung dargestellt:  
 
 

 
 

2020 2019

EUR EUR

USD 180.365       1.112.446    

SGD -              9.927          

180.365       1.122.373    

2020 2019

EUR EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.503.211    928.524       

Abgegrenzte Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten 390.990       425.077       

Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern -              433.723       

Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben 7.617          14.825        

Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln 18.532        -              

Sonstige Verbindlichkeiten 787.668       101.782       

Darlehen von Vorstandsmitgliedern 145.978       481.971       

Darlehen von Aufsichtsratsmitgliedern -              15.266        

2.853.996    2.401.168    

2020 2019

EUR EUR

Veränderung der Darlehensverbindlichkeiten

Stand 1. Januar 497.237       -              

Darlehenseinzahlungen 102.447       497.774       

Darlehenstilgungen (433.606)     -              

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit (331.159)     497.774       

Währungsumrechnungseffekte (20.100)       (537)            

Stand 31. Dezember 145.978       497.237       
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Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten lauten 
auf folgende Währungen: 
 

 
 

Zu den Ausweisänderungen in den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung und sonstigen 
Verbindlichkeiten verweisen wir auf Anmerkung 1.7. 

 

14 Zuschüsse und Beihilfen 

 
Die Erträge aus Zuschüssen und Beihilfen sowie die damit zusammenhängenden 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten umfassen: 
 

 
 
Die Gruppe hat Zuwendungen aus einer Unterstützungsmaßnahme des Stadtstaats Singapur 
(Job Support Scheme – JSS - ) erhalten, welches am 18. Februar 2020 aufgrund der COVID 19-
Pandemie eingeführt und weiter ausgebaut wurde. Der Zweck der JSS besteht darin 
Arbeitgebern Lohnzuschüsse zu gewähren, damit sie Arbeitnehmer (Staatsbürger Singapurs und 
Personen mit ständigem Wohnsitz in Singapur) während der COVID-19-Pandemie halten zu 
können. 
 
Die abgegrenzten Zuschusseinnahmen beziehen sich auf die nicht verdienten JSS-
Zuschusseinnahmen zum Berichtszeitpunkt, da die JSS-Zuschüsse systematisch über einen 
siebzehnmonatigen Zeitraum erfasst werden sollten. Die Gruppe hat festgestellt, dass der 
siebzehnmonatige Zeitraum der wirtschaftlichen Unsicherheit wahrscheinlich im April 2020 
beginnt, nachdem die Circuit-Breaker-Maßnahmen am 7. April 2020 in Singapur in Kraft getreten 
sind. 
 
Bezüglich der Forderung, Verbindlichkeiten und Erträge aus Zuschüssen öffentlicher Mittel 
verweisen wir auf Anmerkung 5, 13 und 17. 

2020 2019

EUR EUR

USD 1.636.720    1.812.257    

SGD 481.060       425.242       

EUR 736.216       163.669       

2.853.996    2.401.168    

2020 2019

EUR EUR

Pandemiebedingte Zuschüsse zu den Personalaufwendungen 99.224        -              

Andere Zuschüsse für Beschäftigungsmaßnahmen 1.630          1.445          

Erträge aus Zuschüssen gesamt 100.854       1.445          

Forderungen aus Zuschüssen öffentlicher Mittel 12.082        -              

Verbindlichkeiten aus Zuschüssen öffentlicher Mittel 18.532        -              
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15 Umsatzerlöse 

 
 
Die Beratungsumsätze im Jahr 2020 betrafen vor allem Analysen und Konzeptionen für Offshore-
Umbauprojekte und Schiffsumrüstungen. 
 
Die Umsätze des Vorjahres aus Auftragsfertigung betrafen den Bau eines Flughafens auf der 
Insel Maafaru / Malediven; dieser Auftrag wurde im Jahr 2019 beendet. Die Regierung der 
Malediven als Auftraggeber hat eine Vertragsstrafe für Projektverzögerungen geltend gemacht, 
die im Wesentlichen durch Inanspruchnahme von verpfändeten Bankguthaben beglichen wurde.  
 
Zu diesem Kundenauftrag läuft unverändert ein Schiedsgerichtsverfahren zwischen dem 
Konzern und der Regierung der Malediven. Gegenstand dieses Verfahrens sind der Umfang 
noch ausstehender Vergütungen für erbrachte Leistungen des Konzerns sowie Gegenansprüche 
aufgrund der seitens des Auftraggebers geltend gemachten Leistungsmängel. Zum Zeitpunkt der 
Konzernabschlusserstellung sind die Verfahren und Verhandlungen noch nicht abgeschlossen. 
Aus dem Auftrag bestehen noch Forderungen gegen den Auftraggeber. Bei der Bewertung 
dieser Forderungen hat die Geschäftsleitung die Unsicherheiten aus dem Ausgang des 
Schiedsgerichtsverfahrens berücksichtigt.  
 
 

16 Auflösungen von Rückstellungen und Verbindlichkeiten 

 
 
Die Rückstellungsauflösungen betreffen fast ausschließlich das vor mehreren Jahren 
abgeschlossene FPSO – Projekt (siehe Anmerkung 10). 
 
Die Ausbuchung von Verbindlichkeiten betrifft im Jahr 2019 gebildete, nicht ausgezahlte 
erfolgsabhängige Vergütungen und eine abgegrenzte Verbindlichkeit aus 2019 für die 
Anpassung einer Vorstandsvergütung, auf deren Durchführung das Vorstandsmitglied verzichtet 
hat. 
 
 

Zeitpunkt-

bezogen Zeitraumbezogen Insgesamt

EUR EUR EUR

2020

Beratungsleistungen -                3.766.847      3.766.847      

2019

Umsatzerlöse aus Auftragsfertigung -                11.242.183    11.242.183    

Beratungsleistungen 75.626          3.379.385      3.455.011      

75.626          14.621.568    14.697.194    

Abzüglich: Vertragsstrafe
-                (5.289.531)    (5.289.531)    

75.626          9.332.037      9.407.663      

2020 2019

EUR EUR

Auflösung von Rückstellungen 1.807.608      571.261         

Ausbuchungen von Verbindlichkeiten 374.749         -                 

2.182.357      571.261         
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17 Sonstige Erträge 

 

 
 
Die Zuwendungen der öffentlichen Hand betreffen vor allem Fördermaßnahmen des Stadtstaats 
Singapur zur Weiterbeschäftigung von Arbeitskräften in der Covid 19 – Pandemie (siehe 
Anmerkung 14).  
 

18 Personalaufwendungen  

 
 
Im Konzern waren im Geschäftsjahr 2020 im Jahresdurchschnitt 9 (2019: 22) Mitarbeiter be-
schäftigt. 
 
 

19 Abwertungen auf Forderungen 

Die Abwertungen auf Forderungen betreffen die überfälligen Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen sowie – im Vorjahr – auch die einbehaltenen Forderungen. Die Ermittlung ist in 
Anmerkung 24 erläutert.  
 
In die Veränderung der aufgelaufenen Abwertungen zum 31. Dezember 2020 und 2019 sind 
neben den Abwertungen auch Währungsumrechnungseffekte eingeflossen.  
 
 

2020 2019

EUR EUR

Zuwendungen der öffentlichen Hand 100.584        1.445            
Währungsumrechnungsgewinne 68.335          323               
Wertaufholung außerplanmäßiger Abschreibungen auf Nutzungs-
rechte an Sachanlagen 2.064            -                
Kostenweiterbelastungen -                16.592          
Übrige Erträge 4.438            38.142          

175.421        56.502          

2020 2019

EUR EUR

Vergütung der Vorstandsmitglieder

Gehälter 432.185        677.986        

Beiträge zum Alterssicherungsfonds, übrige Sozialabgaben 15.558          19.231          

447.743        697.217        

Personalkosten und ähnliche Kosten 

Gehälter und Boni 458.254        1.002.425      

Alterssicherung, Abgaben für ausländische Arbeitskräfte und 

Ausbildungsabgaben 64.492          70.709          

Freiwillige soziale Aufwendungen 24.914          195.562        

547.660        1.268.696      
Personalaufwendungen insgesamt 995.403        1.965.913      
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20 Sonstige betriebliche Aufwendungen 

 
Die Rechts- und Beratungskosten betreffen im Jahr 2020 vor allem Beratungsleistungen für 
bestehende und in der Angebotsphase befindliche Kundenaufträge. Im Jahr 2019 enthielt dieser 
Aufwandsposten außerdem die Aufwendungen für den Börsengang in Deutschland. 
 
Die Mietaufwendungen betreffen kurzfristige Leasingverhältnisse. Wesentliche sonstige 
finanzielle Verpflichtungen aus diesen Leasingvereinbarungen bestehen nicht. 
 
In den übrigen Aufwendungen des Jahres 2020 sind mit TEUR 250 Ordnungsgelder für die 
verspätet offengelegten Jahres- und Halbjahresfinanzberichte ausgewiesen. 
 
 

21 Zinserträge und Zinsaufwendungen 

Die Zinserträge des Vorjahres resultieren aus den als Sicherheit hinterlegten Bankguthaben für 
den Auftrag zum Flughafenbau auf den Malediven. Die Zinsaufwendungen beider Jahre 
stammen aus der Bankrefinanzierung verschiedener Verbindlichkeiten. 
 
 

22 Ertragsteuern 

Die wesentlichen Bestandteile des Ertragsteueraufwands, der im Geschäftsjahr 2020 und 2019 
ergebniswirksam erfasst wurde, sind folgendermaßen zusammengefasst: 
 

 
 

  

2020 2019

EUR EUR

Rechts- und Beratungskosten 740.736        1.695.918      
Aufsichtsratsvergütungen 54.000          54.000          
Mietaufwendungen 3.154            2.045            
Versicherungen 5.232            53.817          
Reisekosten 27.834          342.852        
Frachtkosten 909               54.240          
Übrige Transportkosten, Porto und Kurierdienste 41.936          131.298        
Währungsumrechnungsaufwand 24.021          26.968          
übrige Aufwendungen 461.142        289.681        

1.358.964      2.650.819      

2020 2019

EUR EUR

Tatsächliche Ertragsteuern

 - für das laufende Jahr 94.455          26.807          

 - für Vorjahre 2.047            9.755            

96.502          36.562          

Latente Ertragsteuern

 - für das laufende Jahr (20.882)         43                 

 - für Vorjahre 453               (1.196)           

(20.429)         (1.153)           

Ertragsteueraufwand ergebniswirksam erfasst 76.073          35.409          
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Verhältnis zwischen steuerlichem und handelsrechtlichem Ergebnis 
 
Die folgende Überleitungsrechnung ergibt sich zwischen Steueraufwand und dem Produkt aus 
dem Ergebnis vor Steuern nach IFRS und dem Körperschaftsteuersatz für die Geschäftsjahre 
2019 und 2018.  
 

 
 
Diese Überleitungsrechnung wurde durch die Zusammenfassung einzelner Überleitungen pro 
Besteuerungsland aufgestellt. Der rechnerische Steueraufwand ergibt sich durch die Anwendung 
des für Singapur geltenden Steuersatzes von 17,0 % auf das Ergebnis vor Ertragsteuern. Eine 
Überleitung auf die Konzernsteuerquote ist unterblieben, weil Steuern aus operativer Tätigkeit 
nur in Singapur anfallen. 
 
Die Umrechnung auf lokale Steuersätze betrifft das steuerliche Ergebnis (Verlust) der Tuff Group 
AG, für das rechnerisch der in Deutschland geltende Körperschaftsteuersatz von 15 %, der So-
lidaritätszuschlag von 5,5 % auf die Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuerbelastung mit 
einem Durchschnittshebesatz von 460 % (Frankfurt am Main) anzuwenden ist.  
 
Aktive latente Steuern aus den steuerlichen Verlustvorträge für die Tuff Group AG (TEUR 1.173) 
wurden nicht aktiviert, da derzeit noch nicht abzusehen ist, ob die ertragssteuerpflichtigen Erträge 
der AG zukünftig alle abzugsfähigen Aufwendungen in ausreichendem Umfang übersteigen 
werden. Für den steuerlichen Verlustvortrag der Tuff Offshore (TUSD 349) wurde ebenfalls kein 
latenter Aktivposten erfasst, da Umfang und Zeitraum des Eintritts zukünftiger 
verrechnungsfähiger steuerpflichtiger Ergebnisse aufgrund der wesentlichen Unsicherheit in 
Bezug auf Going Concern noch nicht hinreichend sicher einzuschätzen sind (siehe Anmerkung 
1.3). 
 
Für die Tuff Group AG hat bis heute keine Betriebsprüfung stattgefunden. 
 
Die Regierung in Singapur hat angekündigt, dass alle Gesellschaften in den Veranlagungszeit-
räumen 2020 einen Körperschaftsteuernachlass von 25 % erhalten, der jeweils auf SGD 15.000 
begrenzt ist. 
 
Die latenten Steuerverbindlichkeiten beziehen sich zum 31. Dezember 2020 und 2019 auf fol-
gende Positionen: 
 

 

2020 2019

EUR EUR

Ergebnis vor Ertragsteuern (1.196.245)    (206.536)       

Steuer zu dem im jeweiligen Besteuerungsland geltenden Satz (203.362)       (35.111)         

Anpassungen:

Effektive lokale Steuersätze (57.047)         (40.092)         

Nicht abzugsfähige Kosten 95.078          45.264          

Nicht aktivierungsfähige Erhöhung steuerlicher Verlustvorträge 161.271        77.138          

Steuerbefreiungen (16.822)         (11.413)         

Steuernachlass -                (8.936)           

Nicht verrechenbare ausländische Quellensteuer 94.455          

Steuern für Vorjahre 2.500            8.559            

Ertragsteueraufwand ergebniswirksam erfasst 76.073          35.409          

2020 2018

EUR EUR

Abschreibungsunterschiede bei Sachanlagen 18.662          20.810          

Verrechnung mit steuerlichen Verlustvorträgen (18.662)         -                

-                20.810          
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23 Wesentliche Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Unternehmen und Personen 

Die Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Personen und die für die nahestehenden Per-
sonen angefallenen Aufwendungen sind in der nachstehenden Tabelle erläutert. 
 

 
 
Gegenüber einem Vorstandsmitglied besteht seit dem Jahr 2019 eine unverzinsliche kurzfristige 
Forderung in Höhe von EUR 10.127. Ein weiteres Vorstandsmitglied hat im Jahr 2020 einen 
unverzinslichen und unbesicherten Vorschuss über umgerechnet Euro 47.286 erhalten, der 
durch Verrechnung mit einer erfolgsabhängigen Vergütung zum Abschlussstichtag noch 
EUR 35.166 beträgt. 
 
Das vom Vorstandsmitglied Ganesh Paulraj gewährte Darlehen ist unverzinslich und auf 
Anforderung zur Rückzahlung fällig. Sicherheiten sind nicht geleistet. Darüber hinaus besteht 
auch zukünftig die Bereitschaft des Managements, die Gruppe ggf. auch finanziell zu 
unterstützen. Die Vorstände Ganesh Paulraj und Natarajan Paulraj haben Sicherheiten für die 
Gruppe gestellt. 
 
Im Jahr 2020 wurden Zahlungen an beitragsorientierte Versorgungspläne für Vorstandsmitglie-
der in Höhe von EUR 15.558 (2019: EUR 15.998) geleistet.  
 
Oberste beherrschende Person im Sinne von IAS 24.13 ist der Aktionär Natarajan Paulraj, da er 
mehr als 50% der Anteile hält. 
 
Zu einem Unternehmen, an dem einer der Vorstände beteiligt ist, hat die Gruppe in 2020 eine 
Geschäftsbeziehung unterhalten. Die Forderungen zum Bilanzstichtag betragen EUR 5.308. 
 
Zusammensetzung und Vergütung der Mitglieder des Vorstands 
 
Mitglieder des Vorstands waren bzw. sind 
 
- Natarajan Paulraj, Ingenieur, Singapur (Vorsitzender) 
- Ganesh Paulraj, Ingenieur, Singapur (stellvertretender Vorsitzender) 
-  Vinodkumar Bhaskaran Pillai, Angestellter, Bangalore / Indien  
 
Die Vorstandsmitglieder erhalten ihre Vergütung ausschließlich von der Tuff Offshore 
Engineering Services Pte. Ltd. Bei den Vorstandsmitgliedern Natarajan Paulraj und Vinodkumar 
Pillai wird hiermit auch die Vorstandstätigkeit in der Tuff Group AG abgegolten. Für das Vor-
standsmitglied Ganesh Paulraj ist bisher keine Vergütung für die Tätigkeit als Vorstand verein-
bart.  
 
Die Vergütung der Vorstandsmitglieder umfasst eine monatlich ausgezahlte Festvergütung. 
Außerdem soll eine vom wirtschaftlichen Erfolg und von der persönlichen Leistung des jeweiligen 
Vorstandsmitglieds abhängige erfolgsabhängige Vergütung gewährt werden. Diese jährliche 
erfolgsabhängige Vergütung darf den Umfang der Festvergütung nicht übersteigen und die 

Forderungen Verbindlichkeiten Aufwendungen

2020 2019 2020 2019 2020 2019

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Vorstandsmitglieder

Personalkosten -      -      -        154.537 447.743 697.217 

Vorschüsse und Forderungen 45.293 10.127 -        -        -        -        

Darlehensverbindlichkeiten -      -      145.978 481.971 -        -        

45.293 10.127 145.978 636.508 447.743 697.217 

Aufsichtsratsmitglieder

Personalkosten -      -      -        -        68.794   70.865   

Honorare und Beratungskosten -      -      111.420 54.000   54.000   54.000   

Darlehensverbindlichkeiten -      -      -        15.266   -        -        

-      -      111.420 69.266   122.794 124.865 
nahestehende Personen gesamt 45.293 10.127 257.398 705.774 570.537 822.082 
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Gesamtvergütung darf nicht das Doppelte der Festvergütung übersteigen. Ihre Auszahlung soll 
in drei gleichhohen jährlichen Raten erfolgen. Da diese Vergütung bis heute weder vom 
Aufsichtsrat und/oder der Hauptversammlung genehmigt wurde, ist der Vorstand Herr Ganesh 
Paulraj von diesem verhandelten Anspruch zurückgetreten. Für diese Vergütungen fallen ggf. 
Sozialabgaben des Arbeitgebers nach den Vorschriften des Stadtstaates Singapur an.  
 
Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder im Jahr 2020 beträgt: 
 

 
 
 
Zusammensetzung und Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
 
Mitglieder des Aufsichtsrats sind 
 
- Mahalakshmi d/o Mahalingam, kaufmännische Leiterin der Tuff Offshore Engineering 

Services Pte. Ltd., Singapur (Aufsichtsratsvorsitzende) 
- Govindarajan Paulraj, Rechtsanwalt, Chennai / Indien (stellvertretender Aufsichtsratsvor-

sitzender) 
- Carlo Arachi, Rechtsanwalt, Köln 
 
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine jährliche Vergütung von jeweils EUR 18.000. Nach 
dem Abschlussstichtag 2020 haben die Aufsichtsratsmitglieder Mahalakshmi d/o Mahalingam 
und Govindarajan Paulraj auf ihre Aufsichtsratsvergütungen für dieses Jahr und die früheren 
Jahre verzichtet. 
 

 

24 Finanzrisikomanagement 

 
Durch ihre Geschäftstätigkeit ist der Konzern verschiedenen Finanzrisiken ausgesetzt: Zu den 
wesentlichen Finanzrisiken gehören Ausfallrisiken, Liquiditäts- und Marktrisiken (Wechselkurs-
änderungsrisiko). 
 
Die Geschäftsführung überprüft und vereinbart verfahrenstechnische Grundsätze zur Risikosteu-
erung, die vom Managementteam umgesetzt werden. Ein Grundsatz des Konzerns ist es – so-
wohl im laufenden Geschäftsjahr, als auch im Vorjahr – keine derivativen Finanzinstrumente für 
Spekulationszwecke einzusetzen. 
 
In den folgenden Abschnitten werden die genannten finanzwirtschaftlichen Risiken für den Kon-
zern und die Ziele, Leitlinien und Verfahren zu ihrer Steuerung im Einzelnen erörtert. 
 
Die finanzwirtschaftlichen Risikopositionen, das Risikomanagement und die Risikobewertung 
blieben für den Konzern unverändert. 

 
Ausfallrisiken  
 
Ausfallrisiken beziehen sich auf das Risiko, dass ein Kontrahent seinen vertraglichen Verpflich-
tungen nicht mehr nachkommen kann und so einen Verlust für den Konzern bedeuten. Ausfallri-

fest variabel gesamt

EUR EUR EUR

Natarajan Paulraj 152.536 0 152.536

Ganesh Paulraj 114.402 0 114.402

Vinodkumar Bhaskaran Pillai 152.536 12.711 165.247

432.185
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siken ist der Konzern vor allem bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sons-
tigen Forderungen ausgesetzt. Bei anderen finanziellen Vermögenswerten minimiert der Kon-
zern die Ausfallrisiken, indem er Geschäfte nur mit erstklassigen Kontrahenten abschließt. 
 
Ein Grundsatz des Konzerns ist es, nur mit kreditwürdigen Kontrahenten Geschäfte abzuschlie-
ßen. Die Finanzlage der Geschäftspartner wird regelmäßig einer Bonitätsbewertung unterzogen. 
Grundsätzlich ist keine Besicherung erforderlich. 
 
Eine Ausfallwahrscheinlichkeit wird beim erstmaligen Ansatz des Vermögenswerts berücksichtigt. 
Im weiteren Verlauf wird in jedem Berichtszeitraum geprüft, ob sich das Ausfallrisiko wesentlich 
erhöht hat. 
 
Der Konzern hat festgelegt, dass ein Ausfallereignis bei einem finanziellen Vermögenswert dann 
als eingetreten gilt, wenn interne und/oder externe Informationen darauf hinweisen, dass der 
finanzielle Vermögenswert voraussichtlich nicht mehr einbringlich ist. Dazu gehören der Ausfall 
vertraglicher Zahlungen, die seit mehr als 60 Tagen überfällig sind, der Ausfall von mehr als 30 
Tagen überfälligen Zinsen oder das Bekanntwerden erheblicher Probleme des Geschäftspart-
ners. 
 
Zur Minimierung der Ausfallrisiken hat der Konzern Risikoabstufungen entwickelt und die Risi-
kopositionen nach der Ausfallwahrscheinlichkeit eingestuft. Die Informationen zur Bonitätsein-
stufung sind über öffentlich abrufbare Finanzinformationen erhältlich und aus den Handelsunter-
lagen des Konzerns über die Bonitätseinstufung seiner wichtigsten Kunden und sonstigen 
Schuldner ersichtlich. Der Konzern berücksichtigt verfügbare, nachvollziehbare und hilfreiche zu-
kunftsgerichtete Angaben mit den folgenden Hinweisen. 
 
- Interne Bonitätsprüfung 
- Externe Bonitätsprüfung 
- Tatsächliche oder erwartete erhebliche negative Änderungen in der Geschäfts-, Finanz- oder 

Wirtschaftslage, die die Fähigkeit des Schuldners, seinen Verpflichtungen nachzukommen, 
erheblich verändern können. 

- Tatsächliche oder erwartete wesentliche Änderungen in der Ertragslage des Schuldners 
- Wesentlich erhöhtes Kreditrisiko bei den anderen Finanzinstrumenten desselben Schuldners 
- Wesentlich geänderte künftige Ertragskraft und geändertes Verhalten des Schuldners, ein-

schließlich Änderungen im Bezahlstatus des Schuldners im Konzern und Änderungen in der 
Ertragslage des Schuldners. 

 
Unabhängig von dieser Analyse wird ein deutlich höheres Ausfallrisiko angenommen, wenn der 
Schuldner mit seinen vertraglichen Zahlungen mehr als 30 Tage überfällig ist. 
 
Nach den Beurteilungsgrundsätzen des Konzerns gelten seine finanziellen Vermögenswerte in 
folgenden Fällen als ausfallgefährdet: 

- wenn der Schuldner in erheblichen Schwierigkeiten ist, 
- bei einer Vertragsverletzung, wie einem Ausfall oder einem überfälligen Ereignis, 
- wenn es wahrscheinlich wird, dass der Schuldner Insolvenz anmelden oder einen sonstigen 

finanziellen Umbau organisieren muss, 
- wenn aufgrund finanzieller Schwierigkeiten ein aktiver Markt für diesen finanziellen Vermö-

genswert verschwindet. 
 

Finanzielle Vermögenswerte werden abgeschrieben, wenn es Hinweise dafür gibt, dass der 
Schuldner finanziell in großen Schwierigkeiten ist und keine realistische Aussicht auf eine Erho-
lung besteht. 
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Aktuell gilt im Konzern folgender Rahmen für eine Einstufung der Ausfallrisiken in folgenden Ka-
tegorien: 
 
Kategorie Definition der Kategorie Grundlage für die Erfassung 

erwarteter Kreditverluste 
I Kontrahent hat ein geringes Ausfallrisiko und 

keine überfälligen Beträge. 
12-Monats-Kreditverlust 

II Betrag <365 Tage überfällig oder deutlich 
erhöhtes Kreditrisiko seit erstmaligem Ansatz. 

über die Laufzeit erwartete 
Kreditverluste – nicht wert-

gemindert 
III Betrag >365 Tage überfällig oder Nachweis 

einer Wertminderung des Vermögenswerts 
Über die Laufzeit erwartete 

Kreditverluste – wertgemindert 
IV Es gibt Hinweise dafür, dass der Schuldner 

finanziell in großen Schwierigkeiten ist und 
keine realistische Aussicht auf eine Erholung 
besteht. 

Vollständige Abschreibung 

 
Die folgende Tabelle fasst die Bonitätsqualität der finanziellen Vermögenswerte des Konzerns 
sowie die maximalen Ausfallrisiken nach Bonitätskategorie zusammen: 
 

 
 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Anmerkung 1) 
 
Für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen geht die Gesellschaft nach IFRS 9 vereinfacht 
vor, um die Wertberichtigung der über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste zu bemessen. Die 
Gesellschaft bestimmt die erwarteten Kreditverluste durch Anwendung einer Bewertungsmatrix 
auf der Grundlage vergangener Kreditausfälle, die auf dem Überziehungsstatus der Schuldner 
beruht und gegebenenfalls angepasst wird, um aktuelle Umstände und Schätzungen künftiger 
wirtschaftlicher Bedingungen widerzuspiegeln. Dementsprechend wird das Kreditrisikoprofil der 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen anhand ihres Überziehungsstatus nach der Be-
wertungsmatrix ausgewiesen. 
 

12-Monats- Brutto- Netto- 

Anm. Kategorie oder Laufzeit- buch- Wert- buch-

Kreditverlust wert berichtigung wert

EUR EUR EUR

31. Dezember 2020

Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen 5 Anm. 1

Über die Laufzeit 
erwartete Kreditverluste   4.480.406   (3.798.155)      682.251 

(vereinfacht)
Sonstige Forderungen 5 I 12-Monats-Kreditverlust      383.487                -        383.487 

  (3.798.155)

31. Dezember 2019

Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen 5 Anm. 1

Über die Laufzeit 
erwartete Kreditverluste   3.115.068      (590.452)   2.524.616 

(vereinfacht)

Einbehaltene Forderungen 4 II
Über die Laufzeit 

erwartete Kreditverluste   2.186.719      (765.352)   1.421.367 
(vereinfacht)

Sonstige Forderungen 5 I 12-Monats-Kreditverlust      458.573                -        458.573 
  (1.355.804)
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Übermäßige Risikokonzentration 
 
Risikokonzentrationen entstehen, wenn mehrere Kontrahenten ähnliche Geschäftstätigkeiten o-
der Tätigkeiten in der gleichen geografischen Region ausüben oder ähnliche wirtschaftliche 
Merkmale aufweisen, die ihre Fähigkeit, den vertraglichen Verpflichtungen zu entsprechen, auf-
grund geänderter wirtschaftlicher, politischer oder anderer Bedingungen ähnlich beeinflussen 
würden. Risikokonzentrationen verweisen darauf, wie anfällig die Ertragskraft von Konzern und 
Gesellschaft auf Entwicklungen in einer bestimmten Branche reagiert. 
 
Höhe des Ausfallrisikos 
 
Der Konzern hat einen Großkunden (2019: einen), dessen Schulden 0 % (2019: 49%) des 
Buchwerts der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum Bilanzstichtag betrugen. Der 
Konzern hat Bonitätsleitlinien und Verfahren eingerichtet, um sein Kreditrisiko zu mindern. 
 
Liquiditätsrisiken  

 
Liquiditätsrisiken beziehen sich auf das Risiko, dass der Konzern seine kurzfristigen Verbindlich-
keiten aufgrund eines Liquiditätsengpasses nur unter Schwierigkeiten erfüllen kann. Das Liqui-
ditätsrisiko des Konzerns entsteht hauptsächlich aus der Fristeninkongruenz von finanziellen 
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. Es wird durch Abgleich der Zahlungs- und Eingangs-
zyklen gesteuert. Ziel des Konzerns ist es, die Kontinuität der Finanzierung und die Flexibilität 
durch Stand-by-Fazilitäten im Gleichgewicht zu halten. Der Geschäftsbetrieb des Konzerns wird 
hauptsächlich durch Eigenkapital und durch Kredite eines Vorstandsmitglieds und nahestehen-
der Unternehmen und Personen finanziert. Die Geschäftsführung ist überzeugt, dass genügend 
Mittel zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs des Konzerns vorhanden sind. 
 
Die Gruppe hat keine mittel- und/oder langfristigen Verbindlichkeiten bzw. 
Zahlungsverpflichtungen aus Finanzierungsverträgen. Die meisten Verbindlichkeiten resultieren 
aus Projekten, weil der Kunde noch nicht gezahlt hat. 
 

Nicht in ≤30 Tage 31-60 61-365 >365 
Verzug Tage Tage Tage Summe

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

31. Dezember 2020
Wertberichtigungssatz 0% 0% 0% 35% 100%

Geschätzter Bruttobuchwert

bei Ausfall insgesamt -            180.617 209.506 449.428     3.640.855  4.480.406  

Erwarteter Kreditverlust -            -            -            (157.300)   (3.640.855) (3.798.155) 

682.251     

31. Dezember 2019
Wertberichtigungssatz 0% 0% 0% 35% n/a

Geschätzter Bruttobuchwert

bei Ausfall insgesamt 446.270 -            981.792 1.687.006  -               3.115.068  

Erwarteter Kreditverlust -            -            -            (590.452)   -               (590.452)   

2.524.616  

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Überfällig (Tage)
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Analyse von Finanzinstrumenten durch vertragliche Restlaufzeiten 
 
In der folgenden Tabelle ist das Fälligkeitsprofil der stichtagsbezogenen finanziellen Vermögens-
werte und Verbindlichkeiten des Konzerns anhand der vertraglichen, nicht abgezinsten Rück-
zahlungsverpflichtungen zusammengefasst. 
 

 
 
Marktrisiken 
 
Das Marktrisiko ist das Risiko, dass Änderungen der Marktpreise wie etwa Zinssätze und Wech-
selkurse das Ergebnis des Konzerns beeinflussen. Das Ziel des Marktrisikomanagements lautet, 
die Risiken innerhalb akzeptabler Parameter zu steuern und zu kontrollieren, während gleichzei-
tig die Risikorendite optimiert wird. 
 

EUR EUR EUR EUR

2020
Finanzielle Vermögenswerte:
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 

sonstige Forderungen 1.185.563    

ohne Forderungen an Mitarbeiter (32)               

ohne Forderungen an Behörden und Institutionen (74.500)        1.111.031    1.111.031    -               

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 129.351       129.351       129.351       -               

Nicht abgezinste finanzielle Vermögenswerte 

insgesamt 1.240.382    1.240.382    1.240.382    -               

Finanzielle Verbindlichkeiten:
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 180.365       180.365       180.365       

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

und sonstige Verbindlichkeiten 2.853.996    

ohne Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben 

und öffentlichen Fördermitteln (26.149)        2.827.847    2.827.847    -               

Nicht abgezinste finanzielle Verbindlichkeiten 

insgesamt 3.008.212    3.008.212    3.008.212    -               

Nicht abgezinste finanzielle Vermögenswerte, netto
(1.767.830)   (1.767.830)   (1.767.830)   -               

2019
Finanzielle Vermögenswerte:
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 

sonstige Forderungen 3.043.410    

ohne Forderungen an Mitarbeiter (754)             

ohne Forderungen an Behörden und Institutionen (49.340)        2.993.316    2.993.316    -               

Einbehaltene Forderungen 1.421.367    1.421.367    1.421.367    -               

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 254.957       254.957       254.957       -               

Nicht abgezinste finanzielle Vermögenswerte 

insgesamt 4.669.640    4.669.640    4.669.640    -               

Finanzielle Verbindlichkeiten:
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.122.373    1.122.373    1.122.373    

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

und sonstige Verbindlichkeiten 2.401.168    

ohne Verbindlichkeiten an Mitarbeiter (433.723)      

ohne Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben (14.825)        1.952.620    1.952.620    -               

Nicht abgezinste finanzielle Verbindlichkeiten 

insgesamt 3.074.993    3.074.993    3.074.993    -               

Nicht abgezinste finanzielle Vermögenswerte, netto
1.594.647    1.594.647    1.594.647    -               

 Über ein 
Jahr  Buchwert 

 Finanz-
instrumente 

 Bis zu 
einem Jahr 
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Wechselkursänderungsrisiko 
 
Das Wechselkursrisiko im Konzern ergibt sich hauptsächlich aus Zahlungsströmen aus Fremd-
währungsgeschäften. Zurzeit gibt es keine formalen Leitlinien im Konzern für die Absicherung 
von Wechselkursänderungsrisiken. Der Konzern stellt sicher, dass die Nettorisikoposition auf 
einem akzeptablen Niveau gehalten wird, indem gegebenenfalls Fremdwährungen zum Kassa-
kurs gekauft oder verkauft werden, um ein kurzfristiges Ungleichgewicht auszugleichen. 
 
Der Konzern ist transaktionsbezogenen Währungsrisken aus dem Verkauf oder Erwerb von 
Finanzinstrumenten in einer Währung ausgesetzt, die nicht die Berichtswährung ist, vor allem in 
US-Dollar (USD) und Singapur-Dollar (SGD). 
 
Ein gegenüber den Salden zum Bilanzstichtag in Fremdwährung um 6 % stärkerer bzw. schwä-
cherer USD und SGD (2019: 6 %) würde das Ergebnis bzw. das sonstige Ergebnis vor 
Ertragsteuern um die nachfolgend genannten Beträge verändern. Diese Analyse unterstellt, dass 
alle übrigen Variablen konstant bleiben. 
 

 
 
 

25 Beizulegende Zeitwerte  

 

Der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments ist der Betrag, zu dem zwischen sachver-
ständigen und vertragswilligen Geschäftspartnern ein Finanzinstrument getauscht oder begli-
chen werden könnte. 
 
Für die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts jeder Kategorie von Finanzinstrumenten, für die 
eine solche Schätzung durchführbar war, werden folgende Methoden und Annahmen verwendet. 
 
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, sonstige Forderungen und sonstige Verbindlich-
keiten 
 
Aufgrund ihrer Kurzfristigkeit entspricht der Wertansatz dieser Salden in etwa ihrem beizulegen-
den Zeitwert. 
 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, einbehaltene Forderungen und Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen 
 
Aufgrund ihrer gewöhnlichen Zahlungsziele entspricht der Wertansatz dieser Forderungen und 
Verbindlichkeiten in etwa ihrem beizulegenden Zeitwert. 
 

 

2020 2019 2020 2019

EUR EUR EUR EUR

USD/EUR

- um 6 % aufgewertet: -                   -                   (36.466)         92.679          

- um 6 % abgewertet: -                   -                   36.466          (92.679)         

SGD/EUR

- um 6 % aufgewertet: (25.803)         (18.472)         -                   -                   

- um 6 % abgewertet: 25.803          18.472          -                   -                   

beide

- um 6 % aufgewertet: -                   -                   (62.269)         74.207          

- um 6 % abgewertet: -                   -                   62.269          (74.207)         

Sonstiges Ergebnis vor SteuernErgebnis vor Steuern
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26 Finanzinstrumente nach Kategorien 

Der Wertansatz der Darlehen und Forderungen sowie der finanziellen Verbindlichkeiten zu fort-
geführten Anschaffungskosten betrug insgesamt zum Stichtag: 

 

 
 
 

27 Kapitalmanagement 

Der Konzern will mit seinem Kapitalmanagement in erster Linie eine solide Bonität und Aktiv-
position für seinen Geschäftsbetrieb und den bestmöglichen Shareholder Value sicherstellen. 
Die Kapitalstruktur des Konzerns umfasst hauptsächlich das gezeichnete Kapital und die 
Gewinnrücklagen, da er außerhalb der Projektfinanzierung bedingt durch das Geschäftsmodell 
nur in sehr geringen Umfang Fremdkapital benötigt. 
 
Der Konzern richtet seine Kapitalstruktur nach den wirtschaftlichen Verhältnissen aus und nimmt 
die entsprechenden Anpassungen vor. Um die Kapitalstruktur zu erhalten oder anzupassen, 
kann der Konzern die Dividendenausschüttungen an die Gesellschafter anpassen, Kapital an sie 
zurückzahlen oder neue Anteile ausgeben. Der Konzern unterliegt keinen externen Kapitalanfor-
derungen. Die Ziele, Leitlinien oder Abläufe blieben während der Geschäftsjahre 2018 bis 2020 
unverändert. 
 
Die Gesamtstrategie des Konzerns ist seit dem 31. Dezember 2018 unverändert. 
 
 

28 Vergütung des Konzernabschlussprüfers 

Die Vergütung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 
umfasst 55.000,00 EUR, sie umfasst ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen. 
 
 

29 Übereinstimmung mit dem Corporate Governance Kodex 

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben die Erklärung nach § 161 AktG zur Überein-
stimmung mit dem Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben und auf der Website 
der Tuff Group AG öffentlich gemacht. 
 

 

2020 2019

Anm. EUR EUR

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 

Vermögenswerte

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 

Forderungen 5 14 1.111.031    2.993.316    

Einbehaltene Forderungen 4 -               1.421.367    

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 8 129.351       254.957       

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 

Vermögenswerte insgesamt 1.240.382    4.669.640    

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 12 180.365       1.122.373    

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 

Verbindlichkeiten 13 2.827.847    1.952.620    

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 

Verbindlichkeiten insgesamt 3.008.212    3.074.993    
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30 Ereignisse nach dem Abschlussstichtag 

 
Der Ausbruch der COVID 19 - Pandemie führt auch noch im Jahr 2021 zu erheblichen 
Einschränkungen bei der Geschäftsentwicklung des Konzerns. Durch Lockdowns in vielen 
Ländern der asiatisch-pazifischen Region verzögert sich die die Anbahnung neuer 
Projektaufträge in allen Geschäftsbereichen. Es ist mit Mehrkosten in der Projektausführung oder 
durch Stillstandszeiten zu rechnen, die nicht in vollem Umfang an die Auftraggeber weiterbelastet 
werden können. 
 
Die Gruppe hat in der ersten Jahreshälfte 2021 Umsatzerlöse von lediglich TEUR 13 und einen 
Verlust in Höhe von TEUR 644 realisiert. Seit Mitte 2021 werden wieder vermehrt EPCIC-
Projekte auf dem Markt nachgefragt, so dass die Gruppe auch wieder vermehrt an 
Ausschreibungen teilnimmt. Die Geschäftsleitung hat die aktuelle Entwicklung des Konzerns und 
der einbezogenen Unternehmen in ihre Beurteilung zur Bilanzierung nach dem Grundsatz der 
Unternehmensfortführung einbezogen; dies ist in Abschnitt 1.3 dieses Konzernanhangs 
dargestellt.  

 
 

 
Frankfurt am Main, den 15. Oktober / 15. Dezember 2021 
 
Der Vorstand 
 
 
 

     
Natarajan Paulraj  Ganesh Paulraj  Vinodkumar Bhaskaran Pillai 
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$
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!"#$D[6#$&23$=28G"5I0&21$3#)$X0E$&23$(4:+)#":#$:"23$G"568"1#$A#":8&21:"23"I48*)#2$'Q)$3"#$

H)4256#B$!"#$=2#)1"#2456')41#U$#"2#)$3#)$D4&+8'4I8*)#2$ 'Q)$3"#$=):8#00&21$3#:$,21#F*8:U$

G")3$ 3&)56$ 34:$ G#08G#"8#$ H#?[0I#)&21:G456:8&.$ &23$ 3"#$ G")8:564'80"56#$ =28G"5I0&21$
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$
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>56#.#$<+8"."C48"*2$-=><9$?*.$,&'8)411#F#)$422&00"#)8B$$$

$
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V2')4:8)&I8&)4)F#"8#2$3#:$r46)#:$MNLl$&23$3"#$4&:F0#"F#23#2$J460&21#2$3#)$.40#3"?":56#2$

_#1"#)&21$64F#2$34C&$1#'Q6)8U$34::$3#)$W4:6E/0*G$"2$MNMN$4&'1)&23$3#)$H#04:8&21$3&)56$

_#568:I*:8#2$&23$J460&21#2$?*2$A"#'#)428#2U$3"#$4&:$3#.$;44'4)&E@)*\#I8$3#:$r46)#:$MNLl$

2*56$*''#2$G4)#2$:84)I$F#04:8#8$G&)3#B$

$

!4:$ r46)$ MNMN$ F#1422$ ."8$ #"2"1#2$ G"568"1#2$ /)*28E=23E=21"2##)"21E!#:"12E,)F#"8#2$

-/==!9$ 'Q)$ 3"#$ a*)86$ <"0$ W*.+42]$ -a<W9U$ k484)U$ &23$ >4"+#.U$ V840"#2B$ !#)$ /==!E

,)F#"8:&.'421$ 'Q)$a<W$ F4:"#)8#$ 4&'$ 3#2$ 6#)4&:)41#23#2$ V21#2"#&):'Z6"1I#"8#2$ ?*2$ %&''$

<'':6*)#$>"214+*)#$GZ6)#23$3#:$=g+*)8$>56#.#$<+8"."C48"*2$-=><9$!#:"12ET#88F#G#)F:$
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$$
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!!

H#"$ 3#)$ H#G#)8&21$ 3#)$ d#).[1#2:EU$ /"242CE$ &23$ =)8)41:041#$ 3#)$ %&''E()&++#$ ":8$ C&$
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6"24&:$":8$F#"$3#)$,240]:#$3#)$H"042C$C&$F#4568#2U$34::$%&''$>"214+*)#$3"#$G")8:564'80"56#$
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$

T")$G#":#2$34)4&'$6"2U$34::$#:$:"56$F#"$3#2$,2.#)I&21#2$C&)$d#).[1#2:E$&23$/"242C041#$

&.$3"#$4&'1)&23$3#)$s23#)&21$3#:$R*2C#)24F:560&::#:$1#Z23#)8#2$,2.#)I&21#2$6423#08B$

!#)$ &):+)Q210"56#$ C&:4..#21#'4::8#$ A41#F#)"568$ F#"26408#8$ 42$ 3"#:#2$ >8#00#2$ 423#)#$
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!

=)8)41:041#$$$$$$$$$$$$
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$$
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$
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$

!#)$@#):*2404&'G423$1"21$&.$L$;"*B$=S_$C&)Q5IU$G4:$4&'$3#2$1#)"21#)#2$@)*\#I8F#:8423$
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!
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$$
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$
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$
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@)*\#I8#$4&'$3#.$;4)I8$&23$%&''$":8$"2$(#:+)Z56#2$."8$.#6)#)#2$+*8#2C"#00#2$R&23#2B$$

$
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!*004)$->(!9$&23$=&)*B$a4563#.$3#)$>(!$,2'421$MNMN$1#1#2QF#)$3#.$S>!$1#'400#2$G4)U$
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$
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S.:48C$?*2$%&''$>"214+*)#$G")3$3&)56$=@WE@)*\#I8#$&23$=21"2##)"21E,)F#"8#2$1#2#)"#)8B$!"#$
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$
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!4:$S.04&'?#).[1#2$?#))"21#)8#$:"56$C&.$KLB$!#C#.F#)$MNMN$&.$KUo$;"*B$=S_$4&'$LUK$;"*B$

=S_B$ !"#$ d#))"21#)&21$ F#C"#68$ :"56$ 64&+8:Z560"56$ 4&'$ /*)3#)&21#2$ 4&:$ A"#'#)&21#2$ &23$

A#":8&21#2U$ 3"#$ F#C4608$ G&)3#2B$ !"#$ a"568C460&21$ 3#)$ _#1"#)&21$ 3#)$ ;40#3"?#2$ 'Q)$ 34:$

/0&164'#2+)*\#I8$;44'4)&$G")3$3#)C#"8$".$_46.#2$#"2#:$_#568::8)#"8:$?#)'*018U$G#:640F$#"2#$

T#)8F#)"568"1&21$ 'Q)$ &2#"2F)"210"56#$ /*)3#)&21#2$ 1#F"03#8$ G&)3#U$ &.$ 3"#$ /*)3#)&21#2$

1#1#2QF#)$3#)$_#1"#)&21$3#)$;40#3"?#2$C&$F#)Q5I:"568"1#2B$

$

A421')":8"1#$d#).[1#2:G#)8#$

!"#$ 0421')":8"1#2$d#).[1#2:G#)8#$C&.$KLB$!#C#.F#)$MNLl$?#))"21#)8#2$:"56$&.$NUK$;"*B$

=S_$ 4&'$ LUj$ ;"*B$ =S_B$ d*2$ 3"#:#.$ H#8)41$ F#C"#6#2$ :"56$ LUKP$ ;"*B$ =S_$ 4&'$ 34:$

a&8C&21:)#568$'Q)$34:$HQ)*$"2$>"214+&)B$!#)$_Q5I1421$)#:&08"#)8$4&:$3#)$,F:56)#"F&21$?*2$

>45642041#2B$
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$

J&$3#2$0421')":8"1#2$d#).[1#2:G#)8#2$1#6[)8$ ".$T#:#280"56#2$34:$H#8)"#F:1)&23:8Q5I$"2$

>"214+&)U$ 34:$ ".$ ="1#28&.$ ?*2$ =)FF4&)#568#2$ :8#68B$ !4$ 'Q)$ 34:$ a&8C&21:)#568$ I#"2#$

04&'#23#2$ ;"#8C460&21#2$ 1#0#":8#8$ G#)3#2U$ :*23#)2$ #:$ "2$ ?*00#)$ D[6#$ #)G*)F#2$ G&)3#U$

F#:8#6#2$I#"2#$d#)F"230"56I#"8#2B$

$

R&)C')":8"1#$>56&03#2$

!"#$I&)C')":8"1#2$>56&03#2$?#))"21#)8#2$:"56$?*2$oUj$;"*B$=&)*$ ".$r46)$MNLl$4&'$KUl$;"*B$

=&)*$".$r46)$MNMNB$!"#$d#))"21#)&21$3#)$>56&03#2$":8$4&'$3#2$,F:560&::$3#)$J460&21#2$42$

#"2"1#$3#)$>&F&28#)2#6.#)$ ".$;44'4)&E@)*\#I8$2456$d#)64230&21#2$C&)Q5IC&'Q6)#2B$!"#$

H#10#"56&21$3#)$(R!E>56&03#2$".$_46.#2$#"2#:$d#)."880&21:?#)'46)#2:$#).[10"568#$3"#$

/)#"14F#$3#)$_Q5I:8#00&21#2$&23$3"#$J460&21$3#)$>56&03#2$42$(R!B$!4:$?*2$D>HW$ ".$

_46.#2$#"2#)$/4C"0"8Z8$'Q)$34:$;44'4)&E@)*\#I8$4&'1#2*..#2#$!4)0#6#2$G&)3#$F#)#"8:$MNLl$

#F#2'400:$?*00:8Z23"1$C&)Q5I1#C4608B$

$

V22#)640F$ 3#)$ I&)C')":8"1#2$ >56&03#2$ G&)3#2$ 4&'1)&23$ 3#)$ s23#)&21$ 3#)$

=)[''2&21:F"042CG#)8#$ 3#:$ R*2C#)24F:560&::#:$ #):8.40:$ d#)F"230"56I#"8#2$ 1#1#2QF#)$

R)#3"8"2:8"8&8#2$4&:1#G"#:#2B$!"#:#$F#8)&1#2$C&.$KLB$!#C#.F#)$MNLl$%=S_$LBLMM$&23$C&.$

KLB$!#C#.F#)$MNMN$%=S_$LPNB$!"#$d#)F"230"56I#"8#2$)#:&08"#)#2$4&:$#"2#.$V.+*)8ER)#3"8$

F#"$3#)$D>HWB$!#)$V.+*)8ER)#3"8$":8$"2$3#)$#):8#2$r46)#:6Z0'8#$MNML$1#8"018$G*)3#2B$

$

A421')":8"1#$>56&03#2$

!"#$0421')":8"1#2$>56&03#2$G&)3#2$?*2$LUl$;"*B$=S_$".$r46)$MNLl$4&'$N$;"*B$=S_$".$r46)$

MNMN$)#3&C"#)8B$!"#$_Q5I:8#00&21$'Q)$3#2$>&F&28#)2#6.#)$".$_46.#2$3#:$W])&:E@)*\#I8:$

G&)3#$ 4&'1)&23$ 3#)$ A"e&"348"*2$ 3#:$ >&F&28#)2#6.#):$ 4&'1#0[:8$ &23$ G")3$ 40:$

=?#28&40?#)F"230"56I#"8$4&:1#G"#:#2B$

$

R4+"840:8)&I8&)$$

,0:$H#)48&21:E$&23$V21#2"#&)&28#)2#6.#2$648$%&''$2"568$3"#$I04::":56#$R4+"840:8)&I8&)$#"2#:$

@)*3&I8"*2:&28#)2#6.#2:B$/"242C"#)&21#2$G#)3#2$2&)$'Q)$1)*f#$@)*\#I8#$F#2[8"18U$3"#$42$

#"2#2$ R&23#2$ ?#)."#8#8$ G#)3#2B$ !46#)$ :"23$ 3"#$ V2?#:8"8"*2#2$ "2$ #):8#)$ A"2"#$ 2&)$

+)*\#I8F#C*1#2B$

$

,&'1)&23$ 3#:$ (#:56Z'8:.*3#00:$ 1"F8$ #:$ 3#)C#"8$ I#"2#$ H#8)"#F:."88#0'"242C"#)&21$ 'Q)$

V2?#:8"8"*2#2B$ ,&56$ G#22$ 3#)$ H#34)'$ 42$ H#8)"#F:I4+"840$ 1)&23:Z8C0"56$ 3&)56$ 3"#$ @)*\#I8#$

:#0F:8$'"242C"#)8$G#)3#2$:*00$&23$%&''$"2:*G#"8$I#"2#2$04&'#23#2$R*28*I*))#28I)#3"8$F#"$#"2#)$
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H42I$648U$F#2[8"18$3"#$(#:#00:564'8$#"2#$T*)I"21EW4+"840E/"242C"#)&21$40:$>"56#)6#"8:+&''#)B$

!"#:$ 1"08$ "2:F#:*23#)#$ ".$ D"2F0"5I$ 4&'$ 3"#$ d*)E/"242C"#)&21$ ?*2$ A"#'#)428#2$ 'Q)$

+)*\#I8F#C*1#2#:$=e&"+.#28U$34$3"#:#$,2C460&21#2$?#)0421#2B$S28#)2$423#)#.$4&56$'Q)$

3"#:#$JG#5I#$648$3"#$(#:#00:564'8$4.$mB$/#F)&4)$MNLl$F#"$3#)$3#)$D>HW$#"2#2$V.+*)8ER)#3"8$

4F1#:560*::#2B$!#)$V.+*)8ER)#3"8$648$#"2$A"."8$?*2$%S>!$LBPlN$&23$G")3$."8$AVH<_$pKUjO$

+B4B$ ?#)C"2:8B$ a#F#2$ +#):[20"56#2$ HQ)1:564'8#2$ 3#)$ d*):8Z23#$ G&)3#$ "2:F#:*23#)#$ 34:$

=)FF4&)#568$'Q)$3"#$HQ)*)Z&.0"56I#"8#2$40:$>"56#)6#"8$6"28#)0#18B$

$

!"#$R)#3"8GQ)3"1I#"8$G")3$1)&23:Z8C0"56$3&)56$3"#$@)*\#I8#"2246.#2$&23$3"#$,&:04:8&21$"2$

3#2$@)*\#I8#2$F#:8"..8B$!#.#28:+)#56#23$'"242C"#)8$:"56$3#)$R*2C#)2$64&+8:Z560"56$4&:$

0421')":8"1#2$_Q5I:8#00&21#2$&23$A"#'#)428#2?#)F"230"56I#"8#2B$$

$

!4)QF#)$6"24&:$":8$%&''$3&)56$#"2$!4)0#6#2$#"2#:$d*):8423:."810"#3:$'"242C"#)8B$

$

!4:$J"#0$?*2$%&''$":8$#:U$:*$?"#0$G"#$.[10"56$4&:$3#.$*+#)48"?#2$W4:6'0*G$C&$'"242C"#)#2B$

$

/"242C041#$

$

A"e&"3#$;"88#0$

V.$r46)$MNMN$041$3#)$*+#)48"?#$W4:6'0*G$F#"$NUM$;"*B$=S_B$

$$

!#)$;"88#04F'0&::$'Q)$V2?#:8"8"*2#2$":8$".$r46)$MNMN$&2F#3#&8#23B$

$

!&)56$3"#$s23#)&21$3#:$R*2C#)24F:560&::#:$64F#2$:"56$4&56$s23#)&21#2$".$,&:G#":$".$

*+#)48"?#2$H#)#"56$&23$/"242CF#)#"56$3#)$R4+"840'0&::)#562&21$#)1#F#2U$34$2&2$3"#$%"01&21$

3#:$V.+*)8ER)#3"8$40:$,&:C460&21#2$'Q)$R)#3"8#$1#C#"18$G#)3#2B$D"#)F#"$":8$C&$F#4568#2U$34::$

".$_46.#2$3#:$V.+*)8ER)#3"8:$F#"$%&''$I#"2#$="2C460&21#2$#)'*018$:"23U$G#"0$D>HW$42:8#00#$

?*2$%&''$3"#$A"#'#)428#2$F#C4608$648B$V2:1#:4.8$G&)3#2$"2$MNMN$R)#3"8#$"2$D[6#$?*2$%=S_$

LBKLP$-34?*2$%=S_$PPj$V.+*)8EA*429$&23$"2$MNLl$"2$D[6#$?*2$%=S_$KKj$-2&)$V.+*)8$A*429$

1#8"018B$

$

!"#$ 0"e&"3#2$;"88#0$ #28:+)#56#2$ 3#2$J460&21:."88#02$ &23$J460&21:."88#0Ze&"?40#28#2$ &23$

64F#2$:"56$?*2$Mjj$%=S_$C&.$KLB$!#C#.F#)$MNLl$4&'$LMl$%=S_$C&.$KLB$!#C#.F#)$MNMN$

?#))"21#)8B$!#)$W4:6'0*G$'Q)$34:$(#:56Z'8:\46)$MNMN$":8$346#)$"2:1#:4.8$2#148"?B$

$$
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!4:$ F#:8#6#23#$ (#:56Z'8$ ?*2$ %&''$ G")3$ 3&)56$ 3"#$ ".$ ,F:562"88$ 7R4+"840:8)&I8&)7$

F#:56)"#F#2#$ /"242C"#)&21$ &28#):8Q8C8B$ V.$ _46.#2$ 3#)$ 1#+0428#2$ @)*\#I8#$ G#)3#2$

/"242C"#)&21:.[10"56I#"8#2$ 3&)56$ +)*\#I8F#C*1#2#$ H42IE$ *3#)$ R)#3"8'"242C"#)&21#2$

1#+)Q'8B$

$$

!42I$3#:$W4:6E;4241#.#28:$3#)$%&''E()&++#$&23$&28#)$H#)Q5I:"568"1&21$3#)$F#:8#6#23#2$

R)#3"8?#)8)Z1#$ G4)$ %&''$ ".$ (#:56Z'8:\46)$ MNMN$ \#3#)C#"8$ "2$ 3#)$ A41#U$ :#"2#2$

J460&21:?#)+'0"568&21#2$2456C&I*..#2B$!4:$/#60#2$I*2I)#8#)$2#&#)$@)*\#I8#$I[228#$:"56$

\#3*56$4&'$3"#$A"e&"3"8Z8::"8&48"*2$4&:G")I#2B$

$$

=:$ F#:8#6#2$ I#"2#$ G#:#280"56#2$ d#)+'0"568&21#2$ 4&:$ =?#28&40?#)F"230"56I#"8#2$ *3#)$

:*2:8"1#2$ '"242C"#00#2$ d#)+'0"568&21#2$ *3#)$ 4&:$ "2$ 3#)$ H"042C$ 2"568$ 4&:1#G"#:#2#2$

(#:56Z'8#2B$

$$

/"242C"#00#$A#":8&21:"23"I48*)#2$$$$$$$$$$$$$$$$

!"#$ F#"3#2$ G"568"1:8#2$ A#":8&21:"23"I48*)#2$ -R@V:9U$ 3"#$ G")$ C&)$ A#":8&21:.#::&21$

?#)G#23#2U$:"23$S.:48C$&23$H)&88*.4)1#B$!"#$S.:48C#)0[:#$:"23$3"#$="2246.#2U$3"#$34:$

S28#)2#6.#2$".$A4&'#$3#:$(#:56Z'8:\46)#:$4&:$3#)$=)F)"21&21$?*2$!"#2:80#":8&21#2$#)6Z08B$

!"#$ H)&88*1#G"22:+422#$ :+"#1#08$ 3"#$ R#)2)#284F"0"8Z8$ 3#:$ S28#)2#6.#2:$ G"3#)$ &23$ G")3$

F#)#562#8U$"23#.$3#)$H)&88*1#G"22$3&)56$3#2$S.:48C$3#:$J#"8)4&.:$1#8#"08$G")3B$

$$

!4:$;4241#.#28$:8)#F8$#"2#$H)&88*.4)1#$?*2$."23#:8#2:$jN$O$42B$H#"$3#.$3#)C#"8"1#2$

S.:48C2"?#4&$ ":8$ 3"#:$ 2*8G#23"1U$ &.$ 3"#$ 4001#.#"2#2U$ 43."2":8)48"?#2$ &23$ '"242C"#00#2$

R*:8#2$C&$3#5I#2$&23$#"2$4&:)#"56#23#:$a#88*#)1#F2":$C&$#)C"#0#2B$

$$

!4:$R@VEJ"#0$G&)3#$".$r46)$MNMN$."8$oq$O$'4:8$#))#"568U$GZ6)#23$MNLl$#"2#$;4)1#$?*2$jmUL$

O$#)C"#08$G&)3#B$!#)$S28#):56"#3$)#:&08"#)8$C&.$#"2#2$346#)U$34::$#:$:"56$&.$2"568$CG"21#23$

?#)10#"56F4)#$6423#08B$J&.$423#)#2$G4)$3#)$!)&5I$4&'$ 3"#$,21#F*8:+)#":#$ "2$MNMN$:#6)$

6*56U$G*3&)56$4&56$3#)$d*)8#"0$?*2$"26*&:#E,&'8)41:4FG"5I0&21#2$.#6)$40:$2#1"#)8$G&)3#B$

$

!#)C#"8$ 1"F8$ #:$ I#"2#$ 2"568E'"242C"#00#2$ A#":8&21:"23"I48*)#2U$ 3"#$ 'Q)$ 34:$ d#):8Z232":$ 3#:$

(#:56Z'8:?#)04&':$*3#)$3#)$A41#$G"568"1$:"23B$

$

$

$

$ $
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!!!"# 6*230%*+15,%/230#

!"#$W<dV!$LlE@423#."#$648$4&56$MNML$2*56$3"#$T")8:564'8$F##"28)Z568"18B$>#"8$;"88#$MNML$

F#'"23#8$:"56$%&''$"2$(#:+)Z56#2$."8$?#):56"#3#2#2$+*8#2C"#00#2$R&23#2$'Q)$2#&#$@)*\#I8#B$

=:$0"#1#2$\#3*56$I#"2#$G#:#280"56#2$=)#"12"::#$2456$3#.$H"042C:8"56841$?*)B$

#

!

!7"#8%9+'91,:;#<3*'2,':#&'(#=/1/>95,%/230########### 

!" G0-9:-&%5%08'(+##########

######## 

;4I)*[I*2*.":56#)$&23$F)4256#2:+#C"'":56#)$,&:F0"5I$$

!#)$V28#)248"*240#$TZ6)&21:'*23:$:8#008$C&)$G")8:564'80"56#2$=28G"5I0&21$/*01#23#:$'#:8^!

E !#)$ 10*F40#$ T456:8&.:)Q5I1421$ 'Q)$ MNMN$ G")3$ 4&'$ EKUj$ O$ 1#:56Z8C8U$ NUl$

@)*C#28+&2I8#$6[6#)$40:$"2$3#)$?*)6#)"1#2$@)*12*:#$-G4:$#"2#$:8Z)I#)$40:$#)G4)8#8#$

!]24."I$".$CG#"8#2$D40F\46)$MNMN$G"3#):+"#1#089B$

E TZ6)#23$3"#$ \Q21:8#2$ V.+'e&*8#2$3"#$D*''2&21$4&'$#"2#$T#23#$3#)$@423#."#$ ".$

A4&'#$3"#:#:$r46)#:$1#G#5I8$64F#2U$1#F#2$#)2#&8#$T#00#2$&23$2#&#$d4)"428#2$3#:$

d")&:$ ,204::$ C&)$ >*)1#$ 'Q)$ 3"#$ ,&::"568#2B$ V2."88#2$ 3"#:#)$ 4&f#)1#G[620"56#2$

S2:"56#)6#"8$#)G4)8#2$G")$'Q)$3"#$T#08G")8:564'8$#"2$+)*12*:8"C"#)8#:$T456:8&.$?*2$

jUj$O$".$r46)$MNML$&23$oUM$O$".$r46)$MNMMB$!"#$@)*12*:#$'Q)$MNML$G&)3#$1#1#2QF#)$

3#)$?*)6#)"1#2$@)*12*:#$&.$NUK$@)*C#28+&2I8#$2456$*F#2$I*))"1"#)8B$

E =:$G")3$#)G4)8#8U$34::$3"#$>8Z)I#$3#)$=)6*0&21$"2$\#3#.$A423$:#6)$&28#):56"#30"56$

4&:'400#2$ G")3U$ \#$ 2456$ J&1421$ C&$ .#3"C"2":56#2$ d#)'46)#2U$ T")I:4.I#"8$ 3#)$

+*0"8":56#2$S28#):8Q8C&21U$ =g+*:"8"*2$ 1#1#2QF#)$ 1)#2CQF#):56)#"8#23#2$ >+"00*?#)E

=''#I8#2$&23$:8)&I8&)#00#2$;#)I.40#2$C&$H#1"22$3#)$R)":#B$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$

!"#$ >56Z8C&21#2$ 3#)$X0E$ &23$(4:2456')41#$ 'Q)$ 3"#$ 2Z56:8#2$ 'Q2'$ r46)#$ F#)&6#2$ 4&'$ 3#)$

%48:456#U$34::$ "2$3#)$J#"8$ ?*)$W<dV!$Ll$G#08G#"8$ lN$;"00"*2#2$H4))#0$ +)*$%41$?#)F)4&568$

G&)3#2b$ "2$3#)$4I8&#00#2$@423#."#+#)"*3#$ ":8$3#)$d#)F)4&56$&.$M`K$C&)Q5I1#1421#2B$S.$

:"56$ 42$ 3"#$ 1#)"21#)#$ a456')41#$ 42C&+4::#2U$ 64F#2$ 3"#$ (0*F40$ @04]#)$ 3"#$ @)*3&I8"*2$

1#3)*::#08$&23$3"#$/[)3#)&21$?*2$X0$&23$(4:$"2$?"#0#2$&2G")8:564'80"56$1#G*)3#2#2$/#03#)2$

#"21#:8#008B$

!
!
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T#22$3"#$a456')41#$2456$W<dV!$Ll$400.Z60"56$:8#"18U$G#)3#2$3"#$#"21#041#)8#2$X0?*))Z8#$

C&2Z56:8$ 4&'1#F)4&568B$ =:$ G")3$ 2"568$ #"2'456$ :#"2U$ 3"#$ ;4)I84&::"568#2$ &23$ 34."8$ 3"#$

X0'[)3#).#21#$?*)6#)C&:41#2B$S2:#)#)$;#"2&21$2456$":8$#:$4&56$3#2IF4)U$34::$3422$#"2#$

@#)"*3#$:84)I#)$X0I24++6#"8$#"28)"88U$G4:$G"#3#)&.$C&$#"2#)$6[6#)#2$a456')41#$2456$X0E$&23$

(4:+)*\#I8#2$ &23$ E42041#2$ 'Q6)#2$ G")3B$ D"2C&$ I*..8U$ 34::$ :#"8$ MNLo$ 2"568$ .#6)$ ?"#0#$

V2?#:8"8"*2#2$"2$X0E$&23$(4:+)*\#I8#$1#8Z8"18$G&)3#2B$,&56$1"F8$#:$3#)C#"8$G#2"1$*3#)$I#"2#$

2#&#2$=g+0*)48"*2#2U$G4:$3"#$d*048"0"8Z8$4&'$3#.$X0.4)I8$#)6[68B$!"#:#$>"8&48"*2$I422$:"56$C&$

#"2#)$ R)":#$ #28G"5I#02U$ :"#$ I422$ 4F#)$ 4&56$ C&$ #"2#)$ W6425#$ G#)3#2B$ S21#4568#8$ 3"#:#)$

F#::#)#2$,&::"568#2$".$X0E$&23$(4::#I8*)$?#):&568$%&''$4&56$."8$3#)$J#"8$C&$1#6#2$&23$:#"2$

R2*GE6*G$ ".$ H#)#"56$ 3#)$ #)2#&#)F4)#2$ =2#)1"#2$ 4&:C&F4&#2B$ >#"8$ ,2'421$ MNML$ ":8$ 3#)$

X0+)#":$?*2$jN$S>!$4&'$QF#)$PN$S>!$1#:8"#1#2B$T")$104&F#2$34:$3"#:$4&56$3"#$S):456#$'Q)$

3"#$42:8#"1#23#$,2C460$?*2$@)*\#I8#2$".$H#)#"56$X0$Y$(4:$":8B$

$

%&''$F4&8$:#"2$/456G"::#2$?*)$400#.$".$H#)#"56$3#)$T"23+4)I8#562*0*1"#2$4&:B$A4&8$#"2#.$

H#)"568$3#)$ V28#)248"*240#2$=2#)1"#41#28&)$-V=,9$G")3$3#)$ \Z6)0"56#$J&F4&$42$#)2#&#)F4)#2$

=2#)1"#2$".$r46)$MNMN$&.$oj$O$4&'$'4:8$MPN$(T$:8#"1#2$E$3#)$6[56:8#$\Z6)0"56#$,2:8"#1$:#"8$

LlllB$ ,&f#)1#G[620"56$ 6*6#$ R4+4C"8Z8:C&GZ56:#$ G#)3#2$ MNML$ &23$ MNMM$ C&)$ 72#&#2$

a*).40"8Z87U$G*F#"$lN$O$3#:$G#08G#"8#2$,&:F4&:$2#&#)$>8)*.I4+4C"8Z8#2$4&'$#)2#&#)F4)#$

=2#)1"#2$ #28'400#2B$!#)$G#08G#"8#$ J&F4&$ ?*2$T"23I)4'8I4+4C"8Z8#2$ :8"#1$ ".$ r46)$ MNMN$ &.$

.#6)$ 40:$ lN$O$ 4&'$ LLo$(TB$!4:$ \Z6)0"56#$;4)I8G456:8&.$ ?#)0421:4.8$ :"56$ CG4)$ "2$ 3#2$

r46)#2$MNML$&23$MNMMU$0"#18$4F#)$"..#)$2*56$jNO$QF#)$3#.$!&)56:562"88$3#)$r46)#$MNLmE

MNLlB$

!

,&:F0"5I$4&'$3#2$(#:56Z'8:?#)04&'$&23$3"#$A41#$3#:$R*2C#)2:$

!"#$'*01#23#$!4):8#00&21$3#)$;4241#.#284I8"?"8Z8#2$?*2$%&''$&23$3"#$@)*12*:#"2'*).48"*2#2$

:"23$ 7C&I&2'8:1#)"568#8#$ ,&::41#27U$ 3"#$ _":"I#2$ &23$ S21#G"::6#"8#2$ F#"26408#2B$ !"#$

848:Z560"56#2$ =)1#F2"::#$ I[22#2$ 4&'1)&23$ 848:Z560"56#)U$ &2?*)6#):#6F4)#)$ =28G"5I0&21#2$

4&'$ 3#2$ 10*F40#2$X0E$ &23$(4:EU$ =2#)1"#E$ &23$ /"242C.Z)I8#2$ #)6#F0"56$ ?*2$ 3#)$ @)*12*:#$

4FG#"56#2B$
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V.$(#:56Z'8:\46)$MNML$648$:"56$3"#$>"8&48"*2$"2$3#)$#):8#2$r46)#:6Z0'8#$4&'1)&23$3#)$@423#."#$

G#"8#)$?#):560#568#)8B$!#)$S.:48C$?*2$%&''$0"#18$".$#):8#2$D40F\46)$F#"$LKBNNN$=S_U$4&'1)&23$

3#)$ @423#."#$ G&)3#$ 3#)$ 1#+0428#$ S.:48C$ ?*2$ 54B$ oN$;"*B$ S>!$ 2"568$ #))#"568B$ ,&'1)&23$

&2:#)#:$ '0#g"F0#2$(#:56Z'8:.*3#00:$ I*228#2$G")$ ?*)$ 400#.$ 3"#$ R*:8#2$ 'Q)$ /)#"F#)&'0#)$ &23$
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;"84)F#"8#)$ 42+4::#2B$ V2:1#:4.8$ I*228#2$ G")$ 3"#$ R*:8#2$ 4&'$ 34:$ 2*8G#23"1#$ ;"2".&.$
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$
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QF#)$ PN$S>!$ ?#)428G*)80"56$ ":8U$ 34$ C&.$ #"2#2$ I0#"2#)#$.4)1#2:56GZ56#)#$ /#03#)$ G"#3#)$

"28#)#::428$:"23$&23$3#)$."8$3#.$V2?#:8"8"*2::84&$?#)F&23#2#$W,@=t$#)G")8:564'8#8$G#)3#2$

I422B$T")$:"23$"2$(#:+)Z56#2$."8$?#):56"#3#2#2$+*8#2C"#00#2$R&23#2B$R*2I)#8$64F#2$G")$3)#"$$

,21#F*8#$4F1#1#F#2$&23$#"2#2$A*V$&28#):56)"#F#2B$

$

,&'1)&23$3#)$@)*\#I8#$3#:$r46)#:$MNMN$E$/)*28E=23$=21"2##)"21$!#:"12$-/==!9$,)F#"8#2$'Q)$
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1)*f#$/==!E@)*\#I8#$G#08G#"8$#.+'*60#2$E$"2:F#:*23#)#$"2$H)4:"0"#2$&23$".$a46#2$<:8#2B$

,&'1)&23$ 3#)$ 4I8&#00#2$ +*:"8"?#2$ =28G"5I0&21#2$ ".$ @)*\#I81#:56Z'8$ ":8$ 3#)$ d*):8423$

C&?#):"5680"56U$ 34::$ 'Q)$ MNML$ C&."23#:8$ #"2$ 4&:1#10"56#2#:$ r46)#:#)1#F2":$ ?*2$ 3#)$ %&''$

<'':6*)#$#))#"568$G")3B$

!

!

5"# >8&8H-5%08'(+##############

!!

_":"I*.4241#.#28:]:8#.$$

_":"I*.4241#.#28$ &23$ EI*28)*00#$ :"23$ 'Q)$ %&''$ G"568"1B$ !4:$_":"I*.4241#.#28$ ":8$ 34)4&'$

4&:1#)"568#8U$_":"I#2$:*$ ')Q6$G"#$.[10"56$C&$#)I#22#2B$=:$G#)3#2$1##"12#8#$;4f246.#2$

#)1)"''#2U$ &.$ F#8)"#F0"56#$ d#)0&:8#$ 1#)"21$ C&$ 6408#2$ &23$ _":"I#2$ 4FC&G#23#2U$ 3"#$ 3#2$

/*)8F#:8423$3#:$S28#)2#6.#2:$1#'Z6)3#2$I[228#2B$%&''$":8$#"2$."88#01)f#:$S28#)2#6.#2B$!4$

3#)$ d*):8423$ "2$ 34:$ %41#:1#:56Z'8$ #"21#F&23#2$ ":8U$ F)4&56#2$ G")$ I#"2#$ I*.+0#g#2$

R*..&2"I48"*2:E$ &23$ H#)"568::8)&I8&)#2U$ &.$ 3#2$ d*):8423$ 4&'$ _":"I#2$ 4&'.#)I:4.$ C&$

.456#2B$$

$$

S2:#)$ _":"I*.4241#.#28:]:8#.$ ".$ G#"8#)#2$ >"22#$ &.'4::8$ #"2$ "28#)2#:$

cF#)G456&21::]:8#.U$#"2$;4241#.#28"2'*).48"*2::]:8#.U$@)Z?#28"?.4f246.#2$&23$#"2$

_":"I*.4241#.#28:]:8#.$ ".$ #21#)#2$ >"22#B$ !4:$ "28#)2#$ R*28)*00:]:8#.$ 3"#28$ 3#)$

>"56#):8#00&21$ 3#:$ *)32&21:1#.Zf#2$ ,F04&':$ 3#)$ (#:56Z'8:+)*C#::#B$ =:$ F#:8#68$ 4&:$

*)142":48*)":56#2$@)Z?#28"?.4f246.#2$-CBHB$40:$_"5680"2"#2$&23$,)F#"8:42G#":&21#29$&23$
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"28#)2#2$ R*28)*00#2B$ !4:$ "28#)2#$ ;4241#.#28EV2'*).48"*2::]:8#.$ ?*2$ %&''$ "3#28"'"C"#)8$
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$$

TZ6)#23$"2$3"#:#.$,F:562"88$4001#.#"2#$1#:56Z'80"56#U$)#5680"56#U$)#1&048*)":56#U$+*0"8":56#U$

G")8:564'80"56#U$G#88F#G#)F:F#C*1#2#$&23$*+#)48"?#$_":"I#2$F#:56)"#F#2$G#)3#2U$G")3$ ".$
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#"21#1421#2B$

$

_":"I#2$

$
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S2:#)$ _":"I*.4241#.#28$ #).[10"568$ 3#.$ %&''E;4241#.#28$ #"2#$ '4")#$ &23$ )#40":8":56#$

="2:56Z8C&21$3#)$_":"I#2$&23$W6425#2U$3"#$:"56$4&:$3#2$1#+0428#2$(#:56Z'8:4I8"?"8Z8#2$

#)1#F#2B$a4563#.$"2$MNMN$421#IQ23"18#$@)*\#I8#$?*2$3#2$R&23#2$2456$&23$2456$h4&'$=":$

1#0#18i$G&)3#2U$6488#$3"#$()&++#$=23#$MNMN$I#"2#$2#&#2$,&'8)Z1#B$/Q)$3"#$R&23#2$G4)$#:$

I4&.$.[10"56$3"#:#$@)*\#I8#$*''"C"#00$4FC&:41#2U$G#"0$3"#$I&23#2:#"8"1#2$d*)04&'C#"8#2$'Q)$

:*056#$@)*\#I8#$8#"0G#":#$:#6)$0421$:"23$&23$W<dV!$Ll$#"2#$?*)QF#)1#6#23#$=):56#"2&21$

":8B$ V2:*'#)2$ :"23$ G")$ 34?*2$ 4&:1#1421#2U$ 34::$ #:$ 6"#)$ C&$ I0#"2#)#2$ d#)C[1#)&21#2$

1#I*..#2$":8B$,2'421$kM`MNML$64F#2$G")$3"#$,&'8)41:041#$2#&$F#G#)8#8$&23$:"23$2456$&23$

2456$ C&$ #"2#)$ ?#)6408#2#)#2$ =)G4)8&21:6408&21$ 1#I*..#2B$ V2:*'#)2$ #)G")8:564'8#8#$ 3"#$

()&++#$ ".$#):8#2$D40F\46)$2&)$LK$%=S_$S.:48C$&23$#"2$d#)0&:8$?*2$qoo$%=S_B$=:$G4)$

346#)$:#6)$G"568"1U$2#&#$@)*\#I8#$C&$4Ie&")"#)#2U$&.$34:$(#:56Z'8$4.$A4&'#2$C&$6408#2B$

$

>#"8$ ;"88#$ MNML$ :"23$ G"#3#)$ ?#).#6)8$ @)*\#I8#$ 4&'$ 3#.$ ;4)I8U$ F#"$ 3#2#2$ %&''$ 42$ 3#)$

,&::56)#"F&21$8#"02"..8B$/Q)$34:$@)*\#I8$@uK$648$%&''$#"2#2$A*V$&28#):56)"#F#2$&23$'Q)$3)#"$

G#"8#)#$ @)*\#I8$ #"2$ ,21#F*8$ 4F1#1#F#2B$ ,&56$ G#22$ %&''$ 3"#$ =)'*01:e&*8#$ :#6)$ +*:"8"?$

F#&)8#"08U$ 0"#18$ 'Q)$ I#"2$ @)*\#I8$ #"2$ &28#):56)"#F#2#)$ ,&'8)41$ ?*)B$ =:$ F#:8#68$ "2:*'#)2$ 34:$

_":"I*U$34::$%&''$I#"2$I*2I)#8#:$=@WE@)*\#I8$&28#)C#"562#8$F#I*..8U$G4:$#"2$_":"I*$'Q)$3"#$

S28#)2#6.#2:'*)8'Q6)&21$34):8#00#2$I[228#B$

$

$ $
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H#:*23#)#$,F6Z21"1I#"8$?*2$A"#'#)428#2F#C"#6&21#2$

!4:$H#:564''&21:.4241#.#28$?*2$%&''$4240]:"#)8$I*28"2&"#)0"56$3#2$C&IQ2'8"1#2$H#34)'$42$

="2IZ&'#2$ "2$ H#C&1$ 4&'$ F#:8#6#23#$ &23$ C&IQ2'8"1#$ R&23#2F#C"#6&21#2B$ ;[10"56#$

'#:81#:8#008#$d#)Z23#)&21#2$"2$3#)$d#)'Q1F4)I#"8$?*2$,2041#28#"0#2$*3#)$3#)$@)#":1#:8408&21$

'Q)$3"#$*F#2$1#24228#2$="2IZ&'#$G#)3#2$3&)56$d#)64230&21#2$."8$F#:8#6#23#2$A"#'#)428#2$

&23$3"#$4I8"?#$>&56#$2456$408#)248"?#2$H#C&1:e&#00#2$421#1421#2B$

!

k&40"'"C"#)8#:$@#):*240$

!#)$ =)'*01$ ?*2$ %&''$ 6Z218$ "2$ 6*6#.$ ;4f#$ ?*2$ e&40"'"C"#)8#2$ /Q6)&21:I)Z'8#2$ &23$

;"84)F#"8#)2U$#"2:560"#f0"56$3#)$;"810"#3#)$3#:$d*):8423:$&23$423#)#)$>560Q::#0+#):*2#2U$

4FB$%&''U$3#::#2$(#:56Z'8:8Z8"1I#"8#2$G#"81#6#23$?*2$@)*3&I8"*2U$D423#0$&23$d#)8)"#F$:*G"#$

%#562"I$ &23$ =21"2##)"21$ 4F6Z21#2U$ :8#68$ "2$ #"2#.$ "28#2:"?#2$T#88F#G#)F$ ."8$ 423#)#2$

;4:56"2#2F4&&28#)2#6.#2$&.$e&40"'"C"#)8#:$@#):*240B$

$$

>*008#2$ e&40"'"C"#)8#$ ;"84)F#"8#)$ %&''$ ?#)04::#2$ *3#)$ :*008#$ %&''$ 2"568$ "2$ 3#)$ A41#$ :#"2U$

e&40"'"C"#)8#:$@#):*240$'Q)$3#2$H#8)"#F$F#)#"8C&:8#00#2U$3#2$cF#)1421$&23$3"#$=g+42:"*2$C&$

1#G"22#2U$34:$(#:56Z'8$ C&$6408#2$&23$C&$.*8"?"#)#2U$ I[228#$3"#:$3"#$/Z6"1I#"8$ ?*2$%&''$

#"2:56)Z2I#2U$ "2$:#"2#)$(#:56Z'8:8Z8"1I#"8$#)'*01)#"56$C&$:#"2U$:8)48#1":56#$&23$ '"242C"#00#$

J"#0#$ C&$ ?#)'*01#2$ &23$ G#88F#G#)F:'Z6"1#$ %#562*0*1"#2$ &23$ @)*C#::#$ C&$ #28G"5I#02B$

!4)QF#)$ 6"24&:$ I[228#$ %&''$ #)'46)#2#$ ;4241#)$ ?#)0"#)#2U$ 3"#$ 1#)43#$ "2$ #"2#.$ :#6)$

G#88F#G#)F:"28#2:"?#2$;4)I8$?*2$#28:56#"3#23#)$H#3#&8&21$:"23B$

!!

_#5680"56#U$ )#1&048*)":56#U$ +*0"8":56#U$ G")8:564'80"56#U$ G#88F#G#)F:)#5680"56#$ &23$ *+#)48"?#$

_":"I#2$

%&''$ ":8$ "28#)248"*240$ 8Z8"1$ &23$ 1#68$ 34?*2$ 4&:U$ 34::$ :"56$ :#"2#$ (#:56Z'8:4I8"?"8Z8#2$

4&f#)640F$ ?*2$ >"214+&)$ &23$ !#&8:560423$ G#"8#)$ 4&:G#"8#2$ G#)3#2B$ %&''$ .&::$ "2$ 3#2$

AZ23#)2U$ "2$ 3#2#2$ #:$ 8Z8"1$ ":8U$ 4&:0Z23":56#$ (#:#8C#$ &23$ d*):56)"'8#2$ #"26408#2U$

#"2:560"#f0"56U$ 4F#)$ 2"568$ F#:56)Z2I8$ 4&'$ D423#0:1#:#8C#U$ V2?#:8"8"*2::42I8"*2:1#:#8C#U$

S.G#081#:#8C#U$>8#&#)1#:#8C#U$H)4256#21#:#8C#$&23$R4+"840I*28)*00?*):56)"'8#2B$!"#:$:8#008$

#)6[68#$ ,2'*)3#)&21#2$ 42$ 3"#$ >8#&#)&21$ 3"#:#)$ 11'B$ 4&'8)#8#23#2$ _":"I#2$ &23$ .4568$

#?#28&#00$3"#$="2'Q6)&21$#"2#:$W*.+0"425#E>]:8#.:$2*8G#23"1B$

$

T#1#2$ 4&:F0#"F#23#)$ J460&21#2$ 3#)$ .40#3"?":56#2$ _#1"#)&21$ 'Q)$ 34:$ /0&164'#2+)*\#I8$

;44'4)&$648$%&''$#"2$ 04&'#23#:$>56"#3:?#)'46)#2$."8$3#.$,&'8)411#F#)B$>#0F:8$G#22$%&''$
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:#"2#$/*)3#)&21#2$40:$F#)#568"18$42:"#68U$F#:8#68$34:$_":"I*U$34::$%&''$0#8C8#230"56$'Q)$#"2#2$

%#"0$:#"2#)$A#":8&21#2$2"568$F#C4608$G")3B$,&f#)3#.$F#:8#68$#"2#$/*)3#)&21$"2$D[6#$?*2$LK$

;"*B$S>!$?*2$>6"]4.$;*64.#3$1#1#2$%&''$ 'Q)$,)F#"8#2U$3"#$#)$ 'Q)$34:$;44'4)&E@)*\#I8$

1#0#":8#8$64F#2$G"00U$'Q)$3"#$#)$4F#)$2*56$I#"2#2$a456G#":$#)F)4568$648B$,&56$G#22$%&''$&23$

"6)#$,2GZ08#$3#)$,2:"568$:"23U$34::$3"#:#$/*)3#)&21#2$&2F#1)Q23#8$:"23U$F#:8#68$3"#$(#'46)U$

34::$%&''$C&)$J460&21$#"2#:$%#"0:$*3#)$3#)$1#:4.8#2$>&..#$?#)&)8#"08$G")3B$

!

AZ23#)E_":"I#2$

!"#$()&++#$ 'Q6)8$ AZ23#))":"I*F#G#)8&21#2$ &23$ #"2$ _":"I*.4241#.#28$ ?*)$<)8$ 3&)56U$ &.$

:"56#)C&:8#00#2U$ 34::$ :"#$ 34:$ )#5680"56#$ &23$ )#1&048*)":56#$ S.'#03$ :*G"#$ 3"#$ +*0"8":56#2U$

G")8:564'80"56#2$&23$G#88F#G#)F:)#5680"56#2$H#3"21&21#2$#"2#:$F#:8"..8#2$A423#:$?#):8#68$

&23$#"26Z08U$&23$CG4)$:*G*60$C&$H#1"22$3#)$,)F#"8$"2$3"#:#.$A423$40:$4&56$'*)804&'#23B$%&''$

I422$\#3*56$2"568$14)428"#)#2U$34::$0*I40#$)#5680"56#U$)#1&048*)":56#U$+*0"8":56#U$G")8:564'80"56#$

*3#)$ G#88F#G#)F:)#5680"56#$ =28G"5I0&21#2$ "2$ 3#2$ AZ23#)2U$ "2$ 3#2#2$ #:$ 8Z8"1$ ":8U$ I#"2#$

G#:#280"56#2$24568#"0"1#2$,&:G")I&21#2$4&'$:#"2#$(#:56Z'8:8Z8"1I#"8U$:#"2#$/"242C041#$*3#)$

:#"2#$H#8)"#F:#)1#F2"::#$64F#2$G#)3#2U$ "2:F#:*23#)#$ ".$/400#$?*2$(#:#8C#:Z23#)&21#2U$

3"#$ .4256.40$ )Q5IG")I#23$ ?*)1#2*..#2$ G#)3#2$ I[22#2B$ H#:8"..8#$ (#:#8C#$ &23$

d*):56)"'8#2U$"2:F#:*23#)#$"2$H#C&1$4&'$(#:&236#"8U$>"56#)6#"8$&23$S.G#08$-D>=9U$3"#$3"#$

(#:56Z'8:8Z8"1I#"8$ "2$ 3#.$ A423$ )#1#02U$ I[22#2$ :"56$ 4&56$ Z23#)2U$ \#$ 2456$ %)#23:$ *3#)$

1)[f#)#2$ d*)'Z00#2$ "2$ 3#)$ T#08U$ 3"#$ C&:Z8C0"56#$ _#::*&)5#2$ 42$ (#03$ &23$ ,)F#"8:I)Z'8#2$

#)'*)3#)2U$&.$:"#$C&$?#)G408#2B$

$$
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,F:"56#)&21$1#1#2$34:$TZ6)&21:)":"I*B$!"#$()&++#$:8#008$:"56#)U$34::$34:$a#88*)":"I*$4&'$

#"2#.$ 4IC#+84F0#2$ a"?#4&$ 1#6408#2$ G")3U$ "23#.$ :"#$ F#"$ H#34)'$ /)#.3GZ6)&21#2$ C&$
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$$

!"#$()&++#$648$8)42:4I8"*2:F#C*1#2#$TZ6)&21:)":"I#2$4&:$#)F)4568#2$A#":8&21#2U$3"#$4&'$

#"2#$423#)#$TZ6)&21$40:$3"#$H#)"568:GZ6)&21$3#)$()&++#$04&8#2U$64&+8:Z560"56$S>E!*004)$

-S>!9$&23$>"214+&)E!*004)$->(!9B$,&'8)Z1#$G#)3#2$"2$3#)$_#1#0$"2$S>!$4F1#G"5I#08B$!#)$

="2I4&'$?*2$A#":8&21#2$#)'*018$:*G*60$"2$S>!$40:$4&56$"2$>(!B$

!

R)#3"8)":"I#2$

!4:$ R)#3"8)":"I*$ F#C"#68$ :"56$ 4&'$ 34:$ _":"I*U$ 34::$ 3"#$ (#1#2+4)8#"$ "6)#2$ ?#)8)410"56#2$

d#)+'0"568&21#2$2"568$2456I*..8U$G4:$C&$#"2#.$d#)0&:8$'Q)$3"#$()&++#$'Q6)8B$!4:$R)#3"8)":"I*$

3#)$ ()&++#$ #)1"F8$ :"56$ 64&+8:Z560"56$ 4&:$ 3#2$ /*)3#)&21#2B$ !"#$ :*2:8"1#2$ '"242C"#00#2$

d#).[1#2:G#)8#$ ."2"."#)#2$ 34:$ R)#3"8)":"I*$ 3#)$ ()&++#U$ "23#.$ :"#$ 4&::560"#f0"56$ ."8$

(#1#2+4)8#"#2$."8$6*6#)$H*2"8Z8$C&:4..#24)F#"8#2B$

$

!"#$()&++#$'Q6)8$#"2#$04&'#23#$H*2"8Z8:+)Q'&21$3#)$/"242C041#$"6)#)$d#)8)41:+4)82#)$3&)56$
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!
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!

S.$34:$R)#3"8)":"I*$C&$."2"."#)#2U$648$3"#$()&++#$R)#3"8)":"I*E_48"21:$#28G"5I#08$&23$+'0#18$
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!
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#)6#F0"56#2$ d#)Z23#)&21$ 3#)$ /Z6"1I#"8$ 3#:$ >56&032#):U$ :#"2#2$ d#)+'0"568&21#2$

2456C&I*..#2U$'Q6)#2$
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>56&032#):$
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!
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$
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!
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!#)$QF#)G"#1#23#$%#"0$3#)$3#)C#"8$#)C"#08#2$S.:Z8C#$3#)$()&++#$G")3$4&f#)640F$3#:$=&)*E

TZ6)&21:)4&.#:$ #)G")8:564'8#8B$ =:$ F#:8#68$ 346#)$ 1)&23:Z8C0"56$ #"2$ 3")#I8#:$

T#56:#0I&):)":"I*$'Q)$3"#$=)8)Z1#U$4F#)$4&56$'Q)$3"#$d#).[1#2:G#)8#$3#)$()&++#B$J&.$=23#$

3#:$ (#:56Z'8:\46)#:$ F#:8423#2$ I#"2#$ e&428"'"C"#)F4)#2$ _":"I#2$ 4&:$

T#56:#0I&):Z23#)&21#2$ ".$>"22#$ 3#)$_":"I*3#'"2"8"*2U$ 3"#$ #"2#2$G#:#280"56#2$ 2#148"?#2$

*3#)$+*:"8"?#2$="2'0&::$4&'$34:$R*2C#)2#)1#F2":$64F#2$I[228#2B$$!

!

H#G#)8&21$3#)$_":"I*:"8&48"*2$3&)56$3#2$,&':"568:)48$

!"#$'"242C"#00#$(#:4.8)":"I*:"8&48"*2$'Q)$34:$*+#)48"?#$(#:56Z'8$3#)$%&''E()&++#$F0"#F$=23#$

MNMN$QF#):564&F4)$&23$:84F"0B$>#"8$3#)$H#G#)8&21$3#)$_":"I#2$'Q)$3"#$(#:#00:564'8$64F#2$

:"56$I#"2#$2#148"?#2$d#)Z23#)&21#2$".$_":"I*+)*'"0$3#)$()&++#$#)1#F#2B$!"#$%&''$()&++#$

:"#68$&23$#)G4)8#8$C&.$\#8C"1#2$J#"8+&2I8$I#"2#$_":"I#2U$3"#$3#2$/*)8F#:8423$3#)$%&''$()&++#$

*3#)$"6)#)$#"2C#02#2$="26#"8#2$1#'Z6)3#2$I[228#2B$

 

!
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7!!"#G5,%'*3A,%,),E*'0,#!'49%A*0/9','#

!!

J&:4..#2:#8C&21$3#:$1#C#"562#8#2$R4+"840:$

!4:$ 1#C#"562#8#$ R4+"840$ 3#)$ (#:#00:564'8$ F#8)Z18$ C&.$ KLB$ !#C#.F#)$ MNMN$ =S_$

oNBNNNBNNNUNNB$ !4:$ ()&23I4+"840$ ":8$ #"21#8#"08$ "2$ oNBNNNBNNN$ 4&'$ 3#2$ V264F#)$ 04&8#23#$

>8Q5I4I8"#2$."8$#"2#.$428#"0"1#2$H#8)41$?*2$LUNN$=S_$\#$,I8"#B$
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;"8$400#2$,I8"#2$:"23$3"#$10#"56#2$_#568#$&23$@'0"568#2$?#)F&23#2B$r#3#$,I8"#$1#GZ6)8$"2$3#)$

D4&+8?#):4..0&21$#"2#$>8"..#$&23$":8$.4f1#F#23$'Q)$3#2$,28#"0$3#)$,I8"*2Z)#$4.$(#G"22$

3#)$(#:#00:564'8B$

!!

H#:56)Z2I&21#2U$3"#$>8"..)#568#$*3#)$3"#$cF#)8)41&21$?*2$,I8"#2$F#8)#''#2$

a456$3#)$>48C&21$1"F8$#:$I#"2#$H#:56)Z2I&21#2$3#)$>8"..)#568#$*3#)$3#)$cF#)8)41&21$?*2$

,I8"#2B$S2:$":8$4&56$2"568$F#I4228U$34::$#:$:*056#$d#)#"2F4)&21#2$CG":56#2$,I8"*2Z)#2$1"F8B$

!!

H#8#"0"1&21#2$4.$R4+"840U$3"#$LN$O$3#)$>8"..)#568#$QF#):56)#"8#2$

J&.$KLB$!#C#.F#)$MNMN$F#:8423#2$'*01#23#$3")#I8#$&23$"23")#I8#$H#8#"0"1&21#2$4.$R4+"840$

3#)$%&''$()*&+$,(U$3"#$3"#$>56G#00#$?*2$LNO$3#)$>8"..)#568#$QF#):56)"88#2$64F#2^$

E$D#))$a484)4\42$@4&0)4\$&23$$$$

E$D#))$(42#:6$@4&0)4\$$$$$$$$

$$

T#"8#)#$ 3")#I8#$ *3#)$ "23")#I8#$ H#8#"0"1&21#2$ 4.$ R4+"840$ 3#)$ (#:#00:564'8U$ 3"#$ C&.$ KLB$

!#C#.F#)$ MNMN$ LN$O$ 3#)$ >8"..)#568#$ #))#"56#2$ *3#)$ QF#):56)#"8#2U$ G&)3#2$ &2:$ 2"568$

."81#8#"08B$

$

,I8"#2$."8$>*23#))#568#2U$3"#$R*28)*00F#'&12"::#$?#)0#"6#2$

=:$1"F8$I#"2#$,I8"#2$."8$>*23#))#568#2U$3"#$R*28)*00F#'&12"::#$?#)0#"6#2B$

#!

,)8$ 3#)$ >8"..)#568:I*28)*00#U$ G#22$ 3"#$ ,)F#"82#6.#)$ 4.$ R4+"840$ F#8#"0"18$ :"23$ &23$ "6)#$

R*28)*00)#568#$2"568$&2."88#0F4)$4&:QF#2$

>*G#"8$ 3"#$ %&''$ ()*&+$ ,($ ".$ _46.#2$ #"2#:$ H#0#1:564'8:4I8"#2+)*1)4..:$ ,I8"#2$ 42$

;"84)F#"8#)$ 4&:1"F8U$ G#)3#2$ 3"#$ ,I8"#2$ &2."88#0F4)$ 4&'$ 3"#$ ;"84)F#"8#)$ QF#)8)41#2B$ !"#$

F#1Q2:8"18#2$ ;"84)F#"8#)$ I[22#2$ 3"#$ "62#2$ 4&:$ 3#2$ H#0#1:564'8:4I8"#2$ C&:8#6#23#2$

R*28)*00)#568#$ G"#$ 423#)#$ ,I8"*2Z)#$ &2."88#0F4)$ 2456$ ;4f14F#$ 3#)$ 1#:#8C0"56#2$
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d*):56)"'8#2$ &23$ 3#)$ H#:8"..&21#2$ 3#)$ >48C&21$ 4&:QF#2B$ !#)C#"8$ 1"F8$ #:$ I#"2$

,I8"#2+)*1)4..$'Q)$;"84)F#"8#)B$

!!

(#:#8C0"56#$&23$:48C&21:.Zf"1#$H#:8"..&21#2$QF#)$3"#$=)2#22&21$&23$,FF#)&'&21$3#)$

;"810"#3#)$3#:$d#)G408&21:)48:$&23$QF#)$>48C&21:Z23#)&21#2$

!"#$=)2#22&21$&23$,FF#)&'&21$?*2$d*):8423:."810"#3#)2$":8$".$3#&8:56#2$,I8"#21#:#8C$&23$

"2$w$m$3#)$>48C&21$1#)#1#08B$!#.2456$G#)3#2$d*):8423:."810"#3#)$?*.$,&':"568:)48$'Q)$#"2#$

,.8:C#"8$?*2$6[56:8#2:$'Q2'$r46)#2$F#:8#008B$="2#$G"#3#)6*08#$H#:8#00&21$*3#)$d#)0Z21#)&21$

3#)$ ,.8:C#"8U$ \#G#"0:$ 'Q)$ 6[56:8#2:$ 'Q2'$ r46)#U$ ":8$ C&0Z::"1B$ cF#)$ 3"#$ H#:8#00&21$ &23$

,FF#)&'&21$?*2$d*):8423:."810"#3#)2$#28:56#"3#8$3#)$,&':"568:)48B$

!!

!#)$ d*):8423$ F#:8#68$ 4&:$ #"2#)$ *3#)$ .#6)#)#2$ @#):*2#2U$ G*F#"$ 3"#$ J460$ 3#)$

d*):8423:."810"#3#)$ ?*.$ ,&':"568:)48$ '#:81#0#18$ G")3B$ !#)$ ,&':"568:)48$ I422$ #"2#2$

d*):"8C#23#2$ 3#:$ d*):8423:$ &23$ #"2#2$ :8#00?#)8)#8#23#2$ d*):"8C#23#2$ 3#:$ d*):8423:$

#)2#22#2B$

$$

/#608$#"2$#)'*)3#)0"56#:$d*):8423:."810"#3U$:*$G")3$#:$"2$3)"21#23#2$/Z00#2$4&'$,28)41$#"2#:$

H#8#"0"18#2$ 1#)"5680"56$ F#:8#008B$ !#)$ ,&':"568:)48$ I422$ 3"#$ H#:8#00&21$ C&.$ ;"810"#3$ 3#:$

d*):8423:$ &23$ 3"#$ =)2#22&21$ C&.$ d*):"8C#23#2$ 3#:$ d*):8423:$ G"3#))&'#2U$ G#22$ #"2$

G"568"1#)$()&23$?*)0"#18B$
!

!$!

="2#$ >48C&21:Z23#)&21$ F#34)'$ #"2#:$ H#:560&::#:$ 3#)$ D4&+8?#):4..0&21B$

>48C&21:Z23#)23#$H#:560Q::#$3#)$D4&+8?#):4..0&21$F#3Q)'#2$2456$3#2$ww$LKK$&23$Lml$

3#)$#"2'456#2$;#6)6#"8$3#)$4F1#1#F#2#2$>8"..#2$&23$3#)$#"2'456#2$;#6)6#"8$3#:$F#"$3#)$

H#:560&::'4::&21$ ?#)8)#8#2#2$ ()&23I4+"840:U$ :*G#"8$ 2"568$ 34:$ (#:#8C$ CG"21#23$ #"2#$

1)[f#)#$;#6)6#"8$?*):56)#"F8B$$

$$

H#'&12"::#$3#:$d#)G408&21:)48:$C&)$,&:14F#$*3#)$C&.$_Q5II4&'$?*2$,I8"#2$

,&'$ 3#)$ D4&+8?#):4..0&21$ 4.$ MNB$ /#F)&4)$ MNLl$ G&)3#$ 3#)$ d*):8423$ #).Z568"18U$ 34:$

()&23I4+"840$ ."8$ J&:8"..&21$ 3#:$ ,&':"568:)48:$ F":$ C&.$ LlB$ /#F)&4)$ MNMo$ #"2.40"1$ *3#)$

.#6).40:$&.$F":$C&$MNBNNNBNNNUNN$=&)*$3&)56$,&:14F#$?*2$F":$C&$MNBNNNBNNN$,I8"#2$C&$

#)6[6#2$-(#2#6."18#:$R4+"840$MNLl9B$

$ $
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-H#3"218#:$ R4+"840$ V$ `$ MNLl9B$ !"#$ R4+"840#)6[6&21$ 3"#28$ 3#)$ (#GZ6)&21$ ?*2$ ,I8"#2$ F#"$

,&:QF&21$ ?*2$ T4230&21:E$ &23$ <+8"*2:)#568#2$ 4&:$ >56&03?#):56)#"F&21#2U$ 3"#$ 3"#$

(#:#00:564'8$F":$C&.$LlB$/#F)&4)$MNMo$4&'1)&23$3#:$=).Z568"1&21:F#:560&::#:$3#):#0F#2$
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Versicherung der gesetzlichen Vertreter 

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungs-
grundsätzen der geänderte Konzernabschluss 2020 der Tuff Group AG ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Konzerns vermittelt und im geänderten Zusammengefassten Lagebericht 2020 der Tuff 
Group AG der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des 
Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
vermittelt wird sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen 
Entwicklung des Konzerns beschrieben sind. 
 
 

Frankfurt am Main, den 15. Dezember 2021 

 

Der Vorstand 

 

     

Natarajan Paulraj  Ganesh Paulraj  Vinodkumar Bhaskaran Pillai 
 



Der nachfolgend wiedergegebene Bestätigungsvermerk umfasst auch einen „Vermerk über 
die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben des 
Abschlusses und des Lageberichts nach § 317 Abs. 3b HGB“ („ESEF-Vermerk“). Der dem 
ESEF-Vermerk zugrunde liegende Prüfungsgegenstand (zu prüfende ESEF-Unterlagen) ist 
nicht beigefügt. Die geprüften ESEF-Unterlagen können im Bundesanzeiger eingesehen bzw. 
aus diesem abgerufen werden 
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